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Ferner erschienen elnzeln:

Feitler: Die Gewinnung von Alhohol aus Holzabfällen. Preis 50 h, vergrifen. -Hellau cr: Das Indentgeschäft. Preis60h, vergrifen. - Hellauer: Organisaiiõn des Ex-
porthandels...Preis I{ 1'20, vergriffen. - H e I I a u e r : Dié Zahlungsvermittlung der englischen
Banken im Überseehandel. Preis 80 h, vergriffen. - Ziegler: Beitrag zur Begründing der
zweiliontenreihen inderBuchhaltung.P¡eis60h, vergriffen. -Schmid: Diegegenwärtig
bestehenden Handelshochs^clulen. P¡eis I( 1'50, vergriffen. - F e i I b o g e n : Alkoholmonopol
und Spiritusexport. Preis 60 h, vergriffen, - He I I a u er: Das l(ontraktrvesen im euglisch-übìr-
seeischenlmpórthandel.?reisIiL'20,vergriffen,--PolIak:DieVerbreitungdãsHan<lels-
registers. Preis 60 h- 

-- 
Sch,mid: Die Förderung des Außenhandels, Expõrtfärderungs-

Institutionen, deren 'Wirl<samkeit und Wert für die kaufinännische Praxis, l und IL TeiI.
Preis i{.4, vergriffen. -- }{ul.ly v. Oppenried: Der Hypothekarkredit-Verkeh¡ etc.
Preis K ?80. - Ullmann: uber modernes Quarantänewesen. Preis 60 h. - 

post:
Handels- uncl Geschäftsve¡hältnisse in China. Preis I{. 1, vergrifi'en. - Sc h mi d: Die Bücher-
und Bilanzrevision sorvie das Institut der BücherreviÀoren. - Charte¡ed Accountants und
Treuhandgesellscha{ten, 

^P^r_eis 
I( 2'4O, vergriffen. - F e i t 1 e r : Einiges über bosnisch-hercego-

vinischerndustrie. Preis80h. -Schilrler-Springer: Rohstoffã, Fabriliate, Abf?ille, eine
wirtschaftlich-technische Studie. P¡eisril'80. - scÉmitl: DieÀuibilrtung on,1 prüfung d".
Kandidaten für das Lehramt an }fandelslehranstalten. Preis I( 1, vergrifen. -- Strigl:
K aufmännische Ausdrücke, sprachgeschic)rtlich erläutert, Preis 60 h, vergiiffen. - Ko I i s Jh :
Portugiesisches Lesebuch. Preis r( 1'80. - I(atalog der Bibl. de¡ Export--Àkademie, r. Titel-
verzeichnis (Autorenkat.) Preis I( 2'40. - schreckenthal: r)ie'Entwicklung tles Ínter-
nationalen Seekriegsrechtes seit cler Parise¡ Deklaration unter besondere¡ Bãrücksichti-
gung der Gesetzgebung osterreich-ungarns. P¡eis 60 h, - ullmann: r(ommerzielle
llygi"o". lreis,I(^!20. - I{ataìog der Bibl. der Export-Akàdemie.-IL. Systematischer
$u!olo€.Preis I{.280. - f árossy: Zelin Jahre Buchhaltung. Eine Bibliographie. preis
K 2'40' L u d rvi g: Die Abänderungsbedürftigkeit dãs österreichiichãn Priv¿t-
angestellten-Ve¡sicherungsgesetzes in techniScher tseZiehu.ng. Preis 60h. - I\Iully von
Op,penri ed: Die Hyporheharanstalten inDeutscÌ¡land u, österreich-Ungarn, deren Hypo-
thekargeschäfte, Geschichte, Entwicklung u, Statistik. Preis I{ 2.80. - È o I I a l<: übe; äâs
wirtsclaftsproblem de,r österreichischen l(onkursrechtsieform. preis 60h. - Satzinger:
Kartelle und Personalsteuergesetz. P¡eis 80 h, - Hellauer: Ma¡seille. Ein Beìtrag
zur handelsl<undiicben Erforschung des Platzes. Preis r{ 1'60. - schwette¡: organii
sationu.tsuchführ.im Feuerversicherungsgeschäft. PreisK3. - oberparleiter:-Der
Londoner r(affeemarht. Preis 20 h. - Heide¡ich: verkehrsgeograpiiische Studien zu
einer rsochronenharte der österr.-ungar. lronarchie (mit T{.artenbãilagei. nreis K 2.40. -Heiderich: Isochronenka¡te der österr.-ungar. Monarchie. preiJ I{.2. - Hoppe:
Allgerneine !-euerversicherungshunde. Preis Il 1'40. Fei'tler: Das Zeüuloid un<l
seine Ersatzstoffe. Preis 60h. schim¿: Beurteilung der Feuersgefahr der ve¡-
sicherten Gegenstände und Bet¡iebe. Preis 60 h. - Leimdörfer: Die-versicherungs-
gebühren nebst einem Anhange: Die Rechtsprechung des h. k. verwaltungsgerich'ís-
hofes. Preis 80 h. I{oring: Zur Frage 

-der 
Fairil<sorganísation, preii É. 1. -F_re_und: Förderungen der kaufmännischen Praxis und der pädagogik ¿n den Handels-

schulunterricht, P¡eis 20 h. - I{.ohn-'werner: Betriebsbuchhaltung in einem modernen
Fabriksbetriebe' Preis 40 h. - L o t t: Die Feuersgefahr de¡ Pet¡oleum--Risiken. Preis ö0 h.

- schima: Die Feue¡sicherheit der Baukonstrultionen. preis 40 h. - ob erparleiter:
Die Durchführ}Dg von Exportgeschäften, Preis K 1'20, - Fischer: Beiträge zurEnt-
stehungsgeschichte der ersten I(olonien in Nordamerika, w'estindien und sidamerika,
P¡eis 80 h. - 

'w-agner: Die Grundzüge des englischen rlavariegrosse-Rechtes, preis
80 h. - Porges und Seidel: Mate¡iilien für efn fnternationales*Übunsskontor. P¡eis
I( 4'80. - I(limanel<: Chinrsisches weißes Insektenrvachs. p¡eis 20h, -"Ferjanðið:Das l(ostgesch_äft (Report, Deport, Prolongation) unter besonde¡er Berücksichtigung der
rJsancen der 'wiener Bö¡se, Preis K 3. - G¡untzel: Handels-, Zahlungs- oi-a lvitt-
schaftsbilanz, P¡eis 80h. - Singer: Abrechnung (Aufrechnung, I(ompänsatiou, Àus-
gleichung, Saldierung, clearing). Preis 60h. - Dörfet: Der AÈscbluß und seine I{on-
tierung bei Lebensve¡sicherungsanstalten, Preis K 1.20. - TindI: Kaufmännische Codes.
Iìin Yorschlag_z_ur systematischen Behandlung der Codistik. preis 80 h. - Die l<. k. Export-
akademie in'wien. Zur Erinnerung an die-Eröfoung des neuen Akademiegebäudes im
Herbst 1916. Preis Ii 5. - K, k. Iixportakademið, Bericht über die feierliche Er-
öffnung des neuen Akademiegebâudes ám 20, März 1g1?. preis K 1, - Kolisch:
Sprachen und'Weltverkehr. Preis 60 h. - Oberparleiter: Die Funktionen d.es Handels.
Preis I{ 1. - Tindl: Die Ausgleichsarbitrage. -preis I{ 2. - 

priebsch: Franzöiisches
Lesel;uch für rlandelshochschulen. Preis K 240. - Langridge: English Grammar.
Preis I{ 2. - Reinthale¡: Serbiens Industrie und ihre Enti'icklung-smöglichheiten.
P¡eis 1{ 3'20. - seidel: Die Technil< der'warentermingescbäfte an deñ Böisen öste¡-
reich-ungarns. Preis I( 2'80, - Janovsky: Die'rechnikïes wollhandels, preis I( 1.20.

- Priebsch: Las Repúblicas Hispauo-Àmericanas. preis Il B.
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Bisher erschienen folgende Publikationen' der Exportakademie,

die.im Buchhandel oder direkt von der Exportakademie bezogen
werden können.

Jøhrbuch. der Eøþorta'ka'demíe :
I. Studienjahr 1898/99, Preis 3 K, vergriffen.
St¡auß: Die lìeform des deutschen .Handelsrechtes uncl

Österreich,
Feilbogen: -Werdegang der Akademie.

- II. Studienjahr 1899/1900, Preis 3 I(, vergriffen.
Schmi d: Die Reformen auf dem Gebiete des komme¡ziellen Unterrichtswesens

in Österreich und die Hancìelslehrerbildung.
Schm i d: Der Ilorrespondenzunterricht ao..den l<ommerziellen Lehranstâlten

und an der Exportahademie des k, l<. Oster¡eichischen Handelsmuseums.
Strigl: Die englische und französische Stenographic an der Exportahademie.

- III. Studienjahr 1900/01, Preis 3 I(.
Feitler: Die deutsche cl:emischelndustrie auf derletztenPariscrAusstellung.
PoIlak: Die Zulassung ôste¡reichischer Staatsuntertanen zum Handelsbetrìclr

im duslancl.
Sieger: Geographisòhe Veranschaulichungsmittel an der Handelshochschule.
Schmid: Das Ubungs(Muster)kontor an liaufmännischen Lehranstalten,.
S chm i d: Besprechung des Entwurfes eines }[usterschutzgesetzes für Öste¡reich.

- IV. Studienjahr 1901102, Preis 3 K.
Feilbogen: Die Nation¿Iöhonomie als Unterrichtsgegenstand an den öster-

reichischen Ilandelslehranstalten,
Hellaueir Die Organisation des Exporthandels.
Schmirl: Handelshocïschulwesen. Die in den Jahren 1901 und 11102 in

europäisc\en Lândern neu gegründeten Handelshochschulen.
Schmid: Die Gervährung von Stipendien an junge I(aufleute zum Zweclie

ihrer Eínführung ín die P¡axis des intern¿tionalen Handels als Mittel zur
Förderung des Außenhandels,

Striþl: Sprachliches und Stenographisches.

- V. Studienjahr 1902103, Preis 3 Ii.
Feitler: Die Gervinnung von Alkohol aus HolzabfäIlen.
Hellauer: Das Indentgeschäft.
Hellauer: Die Zahlungsvermittlung der englischen Banhen im Überseehandel.
Ziegler: Beiträge zur Begründung dcr zrvei Ilontenreihen in der Buchhaltung,
Schmid: Ifandelshochschuhvesen, Die gegenwärtig bcstehenden Ilandels-

hochschulen.

- VI. Studienjahr 1903/04, Preis 3 I{, r,ergriffen.
Feilbogen: Alkoholmonopol und Spíritusexport.
H e11a u er: Das I(ontraktwesen im englisch-überseeischen Importhandel.
Schmid: Die Förderung des Außenhandels, I. (Ailgemeiner) Teil.

- VU. Studienjahr 1904105, Preis 3 K, vergriffen.
P o l l a k: Die Verbreitung des Handelsregisters.
S ch m i d: Die Förderung des Außenhandels (in den einzelnen Ländern), IL Teil.

- VIII. Studienjahr 1905/06, Preis 3 I(.
MulIy v, Oppenrie d: Der Hypothekark¡edit-Verl<ehr.
Ullmann: lJber modernes Quarantänewesen.

- IX. Studienjahr 1906/07, Preis 3 K, vergriffen.
Post: Handels- und Geschäftsverhäitnisse in China.
S chmid: Die Bücher und Bilanzrevision sorvie das Institut der Bücher-

revisoren, - Chartered Àccountants und Treuhandgesellschaften,
Strigl: Kaufmännische Ausdrücke, sprachgeschichtlich erläutert.

HO CHSCHIITE FÜR IIIETTHANDET

EXPORTAKADEMIE
NACH DEM IN DER NATIONALVERSAMMLUNG INBERATUNG STEHENDEN GESETZENTWURFE KÜÑFTIG

INWIEN

PROGRAMM

1. HOCIISCHULE,FÜR WET'I'HANDIìL,

2. ABITURI]IN'IEN]tURS

3, VORLESUNGFN FÜR KÀNDIDAI'EN D]iS
LEHRAMTES AN HÖHEREN H,\NDE]-S-
SCHUL'I1N (}TANDELSAKADEÀ{IEN)

4. ANHANG

PREIS 3 KRONtrN

UB-WU WiEN

ihre Bedeutung für

ilililililillilililllllllllllllllllllillililllilllllllllllllllll
+J346998300

WIEN
Y.ERLÄ.G DER EXPORTAKADEMIE

1919



Inhalt.

Organisation, Àufnahme, GebührQn, Prüfungen,.Inshription

Organisatorische Bestimmungen für den Abitu¡ientenkurs an der Hochschule
für Welthandel

Sonclerkurse an der llochschule für 'W'elthandel

Studienordnung für die Hochschule für'Welthandel ;

Disziplinarordnung für tlie Studie¡enden der Hochschule für Welthandel

Bibliothekordnung ,

Vo¡schrift für die Al,haltung der Diplomsprüfung an der Hochschule für -Welþ

handel .

Vorlesungen und Ubungen:

Hochschule fü¡'Welthandel . . .

Einjähriger Abiturientenl<urs

Handelsleh¡erseminar .

Anhang:

Stipendien

IVIensa für .die Studie¡enden der Hochschule 'für 'Welthandel und des
ÀbiturientenkurFes

Seite

D

8

I
10

18

20

24

29

50

57

61

66

Druck: Christoph Reissc/s Söhne, Wien V

I

ì

I

!l

i

I

i

I

Organisation der Hochschule für Welt-
handel.

Die Hochschule für lYelthandei hat die Bestimmung, den Stu-
dierenden eine gründliche kaufmännische Ausbildung und insbesondere
die Fähigkeit zu vermitteln, sich mit Erfolg den kaufmännischen Auf-
.gaben des Außenhandels im In- und Auslande uncl namentlich auf
überseeischen Plätzen zu widmen.

Außerdem können die l(andidaten des Lehrarntes an höheren
Handelsschulen die mit Verordnung des vormaiigen Ministeriums für
I(ultus und Unterricht vom 24.Maí 1907, R. G. Bl. Nr. 135, vorgeschrie-
benen ztveijáhrigen Hochschulstudien 

- 
soweit filr einzelne Vorlesungen

nicht an anderen Hochschulen vorgesorgt is¡ 
- 

¿1 der Hochschule
für lVelthandel absolvieren, An diesen Vorlesungen können auch Kancli-
,daten des Lehramtes an zweiklassigen Handelsschulen teilnehmen.

Für die ordentlichen Studíerenden umfaßt der Studiengang drei
Jahrgânge oder sechs Semester.

Der I. Jahrgang dient hauptsächlich der handelswissenschaftlichen
Vorbereitung der von den Obermittelschulen eingetretenen Hör,er für
tlie in der weiteren Jahrgângen zu pflegenden Fachstudien.

Der II. uncl III. Jahrgang sind der Pflege der Wirtschafts-, Rechts-
und Handelswissenschaften zur gründlichen Ausbildung der Hörer für
den internationalen \Varenhandel und das Bankgeschäft gewidmet.

I¡r allen drei Jahrgängen werden die wichtigsten Hanclelssprachen
mit clem Ziele ihrer möglichst gründlichen praktischen Beherrschung
.geiehrt, wobei auf das nationenwissenschaftliche Studium besonderer
\ÃJert gelegt rvird.

In den Seminaren sollen die Studierenden mit den neuesten
Erscheinungen der Fachliteratur durch Referate, mit der Zusammen-
stellung von Berichten und Gutachten und mit Quellenstudien und
verschiedenen Spezialgebieten des betreffenden tr'aches bekanntgemacht
werden.

Durch die Übungen sollen die theoretischen Kenntnisse ver-
tieft uncl in der praktischen Anwendung erprobt werden,

Der Unterricht erfolgt nach dem vom Deutschösterreichischen
Staatsamt für Handei und Gelverbe, fndustrie und Bauten im Ein-
vernehmen mit dem Deutschösterreichischen Staatsamt für Inneres und
Unterricht festgesetzten Lehrplane. Außerdem rverden Sonderkurse ver-
schiedener Dauer über einzelne in die Handelswissenschaften ein-
ischlägige oder mit diesen verwandte Gegenstände abgehalten.

Zur Einführung in die Fraxis wird den Hörern Gelegenheit ge-
iboten, unter fachmännisch-pädagogischer Leitung hervorragende Industrie-

1

Zweck und
Orgaoisation,

I

'
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Ì
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anlagen und einzelne für den Außenhandel wichtige Handeis- und
Hafenplätze zu besuchen.

Die Hochschule umfaßt einen Studiengang von drei Jahrgängen
oder sechs Semestern.

Die Hörer sind
a) ordentliche,
b) außerordentliche.

Frauen werden unter den gleichen Bedingungen wie die männ-'
lichen Hörer zugelassen.

.lt\s ordeøtliche l{òAer cler Hochschule wêrden aufgenomrnen:

In den L Jahrgang:
Berverber mit dem Reifezeugnisse einer deutschösterreichischen'

Mittelschule (Gymnasien aller Typen und Realschule oder höhere'

Gewerbeschule).

In den II. Jahrgang:
a) Hörer, die die Jahresprüfung über den tr. Jahrgang der floch-

schule'oder ilber die Aligemeine Abteilung der Exportakademie mit
Erfolg abgelegt haben;-b) 

Bewerber mit dem Reifezeugnis einer inländischen Handels'
akademie;

c) Bewerber, die clie erfolgreiche Vollendung eines. Abiturielten-
kurses an einer inländischen staãtlichen oder mit dem Öffentlichkeits-
l'echtê ausgestâtteten Handelsakademie nachweisen.

In den IIL Jahrgang:
Hörer, die die Jahresprüfung über den II. Jahrgang der Hoch-

schule oder über den I. Jahrgang der Exportakademie tiestanden
haben.

Über die Aufnahme von Absolventen auslándischer Mittelschulen'
und höherer Handelsschulen als ordentliche Hörer entscheidet end-
giltig eine Aufnahmskommission, die aus dem Rektor und je einem

Vertreter des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und
Bauten und des Staatsamtes ftir Inneres und Unterricht besteht'
' Diese Aufnahrnskommission entscheidet auch endgiltig über Ge-

suche ordentlicher Hörer um die Einrechnung an einer ausländischen,
Handelshochschule zugebrachter Studiensemester in die satzungsmäßige.

Studiendauer der Hochschule.

Auißerortlentliche Í!ò\er haben ein Mindestalter von 17 Jahren
und eine ailgemessene Vorbildung nachzuweisen; in zweifelhaften FäIlen

entscheidet endgittig das Professorenkollegium.

Die T/orlesøngen Úeginøen' für die drei Jølzrgdøge der 'í{oc/¿'
scht¿le u.nd ¿len AbiturientetzÈørs arn 6. Oktoòer, I Uhr frtik'

Die Liskription verpflichtet zum regelmäßigen Besuche der Yor-
lesungen der inskiibierten Gegenstände während des ganzen Studienjahres.
Ânderungen der Inskription sincl nur über besonderes, begründetes An-.
suchen im ersten i\fonat iedes Semesters möglich,

Die Frequenz des lJnterrichtes wird von jedem einzeinelr Pro-

fessor und Dozenten im iVleldungsbuche (lvleldungsbogen) bestätigt' Die

Bestätigung cles Besuches durch die Unterschrift der Lehrenden geschieht

erst daãn, lenn clie Entr.ichtung des Unterrichtsgeldes oder clie Stundung

dieser Gebähren im i\leìclungsbuche (Meldungsbogen) naclrgewiesen ist.

Die ordentlicheu Hörer haben bei der Inskription anzugeben'

welche Fremdsprachen sie besuchen; diese Inskriptiol verpflichtet
zu dem Besuche cler betreffenden Vorlesungen währencl des ganzen

Studienjahres.
Sâmtliche (ordentliche uncl außerorclentliche) Hörer haben bei

der Anmeldung eine Aufnahmsgebühr von 40 K zu erlegen'
Die ordentlichen Hörer aus dem Inlande haben ftir das Se-

mester ein Studiengelcl von 200 K' Ausländer ein solches von
300 K zu entrichten.

Außerdem ist von den ordentlichen Hörern ein jährlicher Lehr-
mittelbeitrag von 60 K zu erlegen'

Lehramtskandidaten und außerordentliche Hörer aus clem Inlande
haben für jecle Wochenstunde für das Semester ein Studiengeld von

10 I(, Auständer ein solches von 15 I( zu erlegen
Unentgeltlich können die Hörer an den Warenkundetibungen

uncl an dem Unterricht über Gesundheitspflege, kommerzielle Hygiene
und Steno¡lraphie teilnehmen.

Für 
-cliè 

Teilnahme an clem Maschinschreibunterricht sind für
das Sernester 10 K zu erlegen.

!'ür die Teilnahme an den mikroskopischen Ubungen ist für das

Semester eine Gebühr von 30 K zu entrichten, wofür <len'Ieilnehmern
ein Mikroskop samt Besteck zur Verftigung gestellt wird-

Die Stutliengebühren für das lVintersemester sind bei der In-
skription zu eriegen. ,

Das Studiengeld für das Sommersemester ist in der Zeit vom

1. bis 5. März z:rt bezahlen.
Bereits bezahltes Studiengeld wircl in keinem Falle zurückerstattet.
Stucliengelclbefreiungen bestehen unbeschadet etwaiger Stiftungs-

bestimmungeri atr cler Hochschule für Welthandel nicht. Ordentlichen
Hörern, cliã einen sehr guten studienerfolg aufweisen, kann nach Zurück-
iegung des ersten Semesters clie Stundung des Studiengeldes bis zur
Erlalgung eines entsprechenden Einkommens bewilligt werden'

iieJo"tt" um Stuìdung cles Studiengeldes sind mit einer Abschrift
des letzten Studienzeugnisses und mit einem Nlitteltosigkeitszeugnis zu

belegen und für das Wintersemester in der ZeíI' vom 20. bis 22. Sep-

tember an die Kanzlei der Hochschule einzusen<len und für das Sommer-

semester vom 20. bis 26. Februar einzureichen. Später einlangende Ge-

suche können von der Hochschulkanzlei nicht mehr entgegengenommen
werden.

Für das erste Semester des Studiums kann eine Stundung cler

Zahlung der Studiengebühren nicht gewährt werden.
õie Zahlung dèr Stucliengebühren in Raten kan' nicht bewiliigt

werden.
1'¡

StudieD-
gébühreo.

Außeror¿lent-
liche lIörer.
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srirrplätzô und Die für Hörer der Anstalt bestehenden Stiftplätze uncl Stipen-
Stipen<lien' dien, die von der Stadtgemeinde Wien, einigen Landtagen uncl Handels-

und Ge'lverbekammern errichtet wurden und von diesen verliehen
werden, sind im Anhang angeftihrt.

Kouoquien. Im ersten und zweiten Studienjahre hat sich jeder ordentliche
Hörer im Monat Februar einem l(ollocluium zu unterziehen, und zwar

' am Ende des ersten Semesters aus einer Fremdsprache, Arithmetik,
Buchhaltung und Korrespondenz, am Encle des dritteu Semesters aus
zwei Fremdsprachen, Handelstechnik und Warenkunde.

Kolloquien, die die Hörer bei einzelnen Lehrkräften 'über cliese

. Yerpflichtung hinaus ablegen, gelten als Privatprüfungen.' Über den in Seminaren durchgenommenen Stoff, äber Übungen
und Fertigkeiten können keine l(ollocluien abgelegt rverden.

In der Regel sind Koiloquien nur unmittelbar nach Beendigung
der Vorlesungen zulâssig, doch steht dem Prüfenden die Bewiiligung
einêr späteren Frist bis zum Ende des nächsten Semesters frei.

Das Ergebnis der Kolloquien wird durch die Noten: , sehr gut,
gut, genügend und nicht genügend bezeichnet,

Die einmalige Wiederholung des Kolloquiums, das mit nicht
genügendem Ergebnis abgeiegt wurde, ist gestattet.

Jahres- Am Schlusse des ersten, zweiten und dritten Jahrganges haben
prürungen' sich die ordentlichen Hörer einer Jahresprüfung aus allen bis zu diesem

Zeitpunkte besuchten Diplomsprüfungsgegenständen zu unterziehen.
Sämtliche schriftiichen Seminararbeiten sind von den

Studierenden vor dem l(olloquium und der Jahresprüfung
vorzulegen,

Die Diploms- uncl Jahresprüfungen werden vom 1. bis 15. Juli
durchgeführt. Für die Wiederholung oder Nachtragung cler Jahres-
prüfungen ist der 1. bis 4. Oktober bestimmt, für die Wiederhoiung
oder Nachtragung der Diplomsprüfung ivird alljährlich ein Termin in
der ersten Häifte des Monats Dezember für cliejenigen Studierenden

. festgesetzt, die sich hiezu bis 20. November melden.
Für die Ablegung cler Diplomsprüfung ist eine Taxe von 100 K

zu entrichten.
wie4erholung Die Wiederholung der Jahresprüfung am Schlusse der drei Jahr-
der Prürungen'*änge und des Abiturñntenkurses kutrtr ãor einem 'oder höchstens

zweí Gegenständen vom Professorenkollegium zu einem vor dem
ó. Oktober desselben Jahres. festzusetzenden 1'ermine gestattet werden.

Im Falle eines ungünstigen Stuclienerfolges kann ein Jahrgang,
beziehungsweise der Abiturìentenkurs je eirmal wiederholt werden.

Die Bestimmung bezüglich cler Wiederholung der strengen Ab-
gangsprüfung (Diplomsprüfung) enthält die betleffende Prüfungsvorschrift.

Uber die Jahresprüfung am Schlusse jedes Jahrganges der
Hochschule erhalten die ordentlichen Hörer Zeugnisse mit Angabe
der Prüfungsnoten.

Uber die am Schlusse des dritten Jahrganges der Hochschule
mit Erfolg abgelegte strenge Abgangsprüfung werden uDiplomen
ausgestellt.

Über die Ergebnisse der mit gutem Erfolge abgelegten Prüfung ,1"*ry',::-",
am Ende des Abiturientenkuries werden ,Zeugnissen mit denuo"*Ti!åo""o'-

Studienerfolgen in den einzelnen Lehrfächern uorgefolgt, die zum
Besuche des zrveiten Jahrganges der Hochschule für Welthandel be-
rechtigel.

Das Zeugnis des Abiturientenkurses ersetzt auf Gruncl des

$ 13a des Gesetzes vom 5. Februar 1907, R.-G.-BI. Nr.26, und der
Ministerialverordnung vom 8. April 1914, R,-G.-BÌ. Nr. 85, den Nach-
rveis der ordnungsmäßigen Beendigung des Lehrverhältnisses in einem
Handelsgewerbe uncl berechtigt beim Zutreffen der allgemeinen gesetz-
lichen Erfolclernisse und bei gleichzeitigem Nachweise einer einjährigen
Dienstzeit in einem Handelsgewerbe zum Antritte und selbstãndigen
Betriebe der im $ 38, Absatz 3 und 4, des bezogenen Gesetzes er-
wähnten, an einen Betähigungsnachweis gebundenen Handelsgewerbe.

Auß.erordentliche Hörer erhalten auf ihr Ansuchen Besuchs-B.ro"hsbestäti-
bestätigungen äber die von ihnen regelmäßig besuchten Vorlesung"r ,*"îî1,î.åîT.
und Seminarübungen. Auch können sie Kolloquien- und Seminarzeug- iåiïTjÊ:å:-
nisse erwerben, die mit der Bestätigung des Rektorates und dem ----- ---

Stempelaufdrucke der Hochschule zu veisehen sind.
Die Inskriptionen fíir die Hochschule und tlen Abiturientenkurs rnskription

finden vom 1. bis 4, Oktober von 9-1 Uhr statt. unilAufqahme

Die bisherigen Hörer der Allgemeinen Abteilung haben ihre
Inskription für den zweiten Jahrgang am 1. und 2. Oktober von 4-6 Uhr
nachmittag mündlich oder schriftlich zu bewirken und gleichzeitig die
Gebühren für das Wintersemester zu erlegen, Die bisherigen Hörer
des ersten Jahrganges haben sich zur Inskription für den dritten
Jahrgang am 6. Oktober in der Zeit von 3-6 Uhr nachmittag ein-
zufrnden und die Studiengebühren für das Wintersemester zu erlegen,.

Auskänf te über die Inskription, die trVahl der Vorlesungen, die
Anforderungen etc. werden am 29. und 30. September von 10-1 Uhr
erteilt.

Die Inskription der außerordentlichen Hörer kann erst nach
Abschluß der Inskription der ordentlichen Flörer, das ist am 4. Oktober
von 10-1 Uhr, erfolgen.

Bei der Anmeldung für die Hochschule für \Velthandel und
den Abiturientenkurs haben die Aufnahmsrverber ihr letztes Studien-
zeugnis (Reife-, beziehungsweise Abgangszeugnis), 2 Nationale und die
etwaigen sonstigen Nachweise über ihre praktische Verwendung und
angemessene Vorbildung vorzulegen,

Bei der Anmeldung sind von den neu eintretenden Hörern. die
Aufnahmsgebühr von 40 K und von sämtlichen Hörern das Studien-
geld ftir das Wintersemester (von ordentlichen Hörern aus dem Inlande
200 K, aus dem Auslande 300 K, von Lehramtskandidaten uncl außer-
ordentlichen Hörern aus dem Inlande pro Wochenstunde und Semester
10 K, von Ausländern 15 K) und von den ordentlichen Hörern der
Lehrmittelbeitrag von 60 K zu erlegen.

AIIe Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen \ryerden vom
1. bis 4. Oktober (8-1 Unr und 3-7 Uhr) abgehalten.

'[fieilerholungs.
und Nachtragr.

prüfuugen.
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I
prüfungsraren. Für die Zulassung zu d_en Nachtragsprüfungen und Nachtrags-

kolloquien ist eine l'axe von 5 K für jeden Gegenstand spätestens zlvei

Tage vor dem Prüfungstermin bei der Kasse der Hochschule zugunsten

des Exkursionsfonds der Studierenden der Hochschule zu entrichten.
Für rlie Wiederholung der Jahresprüfungen uncl I(olloquien, die

nicht mit Erfolg abgelegt lvurden, ist keine Prüfungstaxe zu entrichten.
Auskünfre. Alie wünschenswerten Auskünfte werden auch im l(orresponclenz-

wege erteilt.
programme. Ausführliche Programme und Vorlesungsverzeichnisse für das

folgende Studienjahr sind vom S.eptember ab beim Portier der
Hochschule für WelthandeÌ ocler gegen Einsendung von 4 K in Brief'
marken erhaltlich. (Programm 3 K; Vorlesungsverzeichnis 1 K.)

Srudion- Die Studiennachrichten über das vorhergehencle Studienjahr
nachrichten' werden auf Verlangen übersendet.

Organisatorische Bestimmungen für den
Abiturientenkurs an der Hochschule für

Welthandel.

Mit der Hochschule für Welthandel steht ein Abiturientenkurs
in Verbindung, der die Aufgabe hat, Studierenden, die die Reife-
prîifung an einer Mittelschule abgelegt haben, in einem Jahre ein
möglichst gründliches kaufmännisches Fachwissen in angemessener Dar-
bietungsweise zu vermitteln. Der I(urs soli namentlich auch Juristen
und Technikern Gelegenheit bieten, die Organisation des Handels und
Verkehrs und die kaufmännischen Berufsarbeiten kennen zu lernen'

Als Hörer können nur Studierende aufgenommen werden, die
die Reifeprüfung an einer inländischen Mittelschule erfolgreich ab-
gelegt haberr.

Über die Aufnahme von Studierenden, die die gleichartige Vor-
bilclung an einer ausländischen Lehranstalt errvorben haben, entsclteidet
die A.ufnahmskommisiion der Hochschule'

Hörer, die sich den,vorgeschriebenen Prüfungen aus allen obli-
gaten Lehrfächern unterzogen haben, erhalten am Ende des Studien-
jahres ein Studienzeugnis mit Leistungsnoten für jeden Gegenstand.

In der kaufmännischen Arithmetik sin<l fünf in Buchhaltungs-
und Übungskontor vier, in Korrespondenz und l(ontorarbeiten drei
schriftliche Einzelprüfungen, in allen übrigen Lehrgegenstânden je clrei
schriftliche oder mündliche Einzelprüfungen abzulegen.

Hat ein Hörer eine Einzelprüfung versäumt oder mit ungünstigem
Erfolg abgelegt, so wird er am Ende des Studienjahres zu einer Ab-
schlußprüfung über den gesamten Lehrstoff zugelassen.

Die Prüfungstermine werden vom Rektorat im Einvernehmen mit

den im Kurse wirkenden Lehrkräften festgesetzt'

Die Abschlußnoten werden unter Berücksichtigung aller Einzel-

Ðrüfunseù und der Abschlußprüfung bestimmt; in Zweifelfällen wird

ä"t l"irten Leistung erhöhtes Gervicht beigemessen'*'- -Die 
Ktassiflkãtionsskala für die Abschlunnoten ist: vorzüglich,

lobenswert, befriedigend, genügend, nicht genägend' H1! eine-Wieder-

it;;;g odãr Nachtiagtptiift"g: statigefunclen, só wird dieser Umstand

ì* Z."og"it angeführl'Wurde einem Hörer eine Wiederholung oder

ñrchtrJgsprüfuig bewilligt, so kann clemselben das Zeugnis erst nach

Ertedigung jener Prüfung ausgefolgt werden'
Z"uloi.t" über Pitifunf".t ãot einzelnen Lehrfächern werden

nicht verabfolgt.
Im übrilen gelten für die Hörer des Abiturientenkurses rlie

Stuclienordnun!, Dlsziplinarordnung und Bibliothekordnung, die- In-

si.rr.ptionster*ñie, Auf.rahmsgebühren,, Lehrmittelbeiträge und Studien-

gelcler der Hochschule ftir Welthandel'

Sonderkurse an der Hochschule für Welt-
handç1.

uber die an der Hochschule bestehenden Sonderkurse und all-

gemein zugänglichen Abendvorlesungen werclen besondere Programme

ausgegeben.

i
¡
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Studienordnung für die Hochschule für
Welthandel.

I

(Genehmigt vom staatsamte für Hander und Gewerbe, rndustrie und Bauten imEinvernehmen mit dem stâatsamte für rnneres und rrnterricht mit vollzugs-
anweisung vom 18. September J,glg, Z.26g1g/IV.)

$1.
Zweck und Die Hochschule für wetthandel hat die Bestimmung, de*

"ååt"f.:i"Î:'-Studierenden eine gründliche kaufmännische .Ausbilãung und ins-
*",rtnîr"o"r. 

besondere.die Fähigkeit zu vermitteln, sich mit Erforg ãen kaufmänni-' --' schen Aufgaben des Außenhandeis im In- 
'nd Ausråde und nament_lich auf überseeischen plätzen zu widmen,

Außerdem können die Kandidaten des Lehramtes an höheren
Handelsschuren die mit verordnung des vormaligen Ministeri'ms fürKultus und unterricht vom 24. Mai 1902, R.-G. gi. Nr. 185, vor-geschriebenen zweijährigen Hochschulstudien 

- 
soweit für einzelne

vorlesungen nicht an anderen Hochschuren uo.g.*rgt- ist 
- an derHochschure für werthandel absolvieren. An ¿reså voitesung.en könnenauch Kanrlida.ten des Lehramtes an zvyeiklassigen Handelsschulen teil-nehmen.

s2.
srudienga'g. Fùr die ordentlichen Stud,ierenden umfaßt der Studiengang drei

Jahrgänge oder sechs Semester,
Der I' Jahrgang dient hauptsächlich der handelsrvissenschaft-lichen vorbereitung der von ¿en obermittelschulen eingetretenenHörer für die 

ln-..{en rveiteren Jahrgängen ,o pn.g*ãån Fachstu.dien.
Der II- und III. Jahrgang sind der Þn"g" aL. \i¡irtschafts-, Rechts-

uncl' H anderswi ssenschaft eî z17r gründlichen" au.brrauìg-ãe;" Iio,;^;i,
den internationar,en warenhandei und das Bankgeschä'ft gewidmet.' In allen drei Jahrgängen werden die rvichtijsten rranderssprachenmit dern ziele ihier tiogii"t.t gnindtichen pru[tir"tr.rr-Beherrschung
gelehrt, wobei auf das nationenwissenschaftiiche Stu,clium besonderer'Wert gelegt wird.

Zur Einführung in die praxis wird den Hörern Gelegenhejt ge_boten, unter fachmännisch_pädagogisch,er Leitung t"ruorr"g"r,O" trr_
dustrieanlagen und einzerne für ãen Außenhandeî rvichtige Handers-und Hafenplàtze zu besuchen.

11

In den Seminaren sorlen die Studierenden mit clen neuesteá Er-
scheinungen der Fachliteratur durch Referate, mit der 2ur^^ 

"n-stellung von Berichten und, Gutachten und. mit euellenstudien und ver-
schiedenen Spezialgebiete' cles betreffenden !-aches bekanntgemacht
u'erden,

Durch die übungen solren die theoretischen Kenntnisse vertieft
und in dert praktischen Anwendung erprobt lverden.

$3.
Die Hörer der Hochschule sind entweder ordentriche oder außer-

ord'entliche.
Frauen rverden unter den gleichen Bedingungen wie die rnänn_

lichen Hörer zugelassen.

$4.
Als cirdentliche Hörer werden aufgenommen:

. -.. 
Il d"" I. Jahrgang: Bewerber mit dem Reifezeugnisse einer

inländischen Mittelschule (Gymnasien aller Typen uncl RËalschule).

I. Jahrgang mit Erfolg abgelegt haben;
á) Be*'erber mit 'dem Reifezeugnisse einer inländischen Handers-

akademie;

c) Berverber, di,e die erfolgreiche voilend,ung eines Abiturienten-
kurses an einer inländischen staatiichen oder mii dem offentlichkeits-
rechte ausgestatteten Handelsakademie oder des an der Hochschule
selbst bestehenden Abiturientenkurses nachweisen.

In den III. Jahrgang: Hörer, die die Jahresprüfung über denII. Tahrgang bestanden haben.

Über die Aufnahme von Absorventen ausrändischer Mitterschulen
und höherer Handelsschulen ars ordentliche rlörer entscheidet encl-giltig. eine Aufnahmskomm,ission, clie aus dem Rektor und.je einemvertreter des Staatsamtes für Ha'del und Gewerbe, Industrie .unclBauten und des Staatsamtes für Inneres und Unterricht besteht.

Diese Aufnahmskommission entscheidet auch endgirtig über Ge-
suche ordentlicher Hörer um d.ie Einrechnung an einer ausländi.chen
Handelshochschule zugebrachter Studiensemester in die satzrlngs-
mäßige Studiendauer der Hochschule.

IIörer.

Ordentliche
Hörer.

Außerordentliche Hörer haben ein Mindestalter
und eine angemessene Vorbildung nachzuweisen; i
Fällen entscheidet endgiltig das piofessorenkollegium

von 77 Jahren Außerordent-
n zweifelha¡ran liche Hörer'



Siudienplan
für ordent-

liche Hörer.

L2

Ordentliche Hörer haben folgende Vorlesungen und Übungen zu

inskribieren:

s5.
I. II. M.

Jahrgang Jahrgang -lahrgang
I. und II. III. und IV. V. und VI.
Semeste¡ Semester Semester

rvöchentliche Stundenzahl

Französische Sprache und IIan-
del skorrespondenz

für Anfänoer
für Vorgeschritterre ......

oder bzrv. und
Englische Sprache und Handels-

korrespondenz
für Anfänger.
für Vorgeschrittene ......

Geographie.
Volkswirtschaftslehre und \Mirt-

schaftspolitik.....
Welthandelslehre. .

Seminar für Welthandelslehre .

Handelstechnik (Arithmetik, Han-
delskunde und Korrespondenz,
Buchhaltung, Organisations-
und Betriebslehre, Technik des

Fabriks-, Export- und Bank-
geschäftes, Bilanzkuude) ....

Handelstechnisches Setninar ...
Warenkunde
Seminar für Warenkunde......
Kaufmännìsche Rechtslehre....
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Feqner nach Wahl des Stnclierenclet'r

Chemie 2 
-Verwaltungslehre. . 2

Seewesen und Seerecht........ 2

Transport- und Tarifwesen . . .

F e r n e r:

Zwette beziehungsrveise dritte Fremdsprache (Italienisch, Spanisch,

Portugiesisch, Hoiländisch, Russisch oder Serbo-kroatisch):

Erster Kurs vier Stunden rvöchentlich, zrveiter l(urs zrvei Stunden

rvöchentlich.

2

i3

Stenographie: Erster Kurs zlvei Stunden wöchentlich, zn'eiter Kurs
zwei Stunden r,vöchentlich.

Englische Stenographie: Wintersemester zu'ei Stunden rvöchentlich.
Französische Stenographie: Sommersemester zwei Stunden wöchent-

lich.

s6.
t

AuSerordentliche Hörer können Vorlesungen
inskribieren.

$7.

lach freier \f,/¿þl \rorlesungen
für außer-
ordentlich e. Hörer,

Die Aufirahme der l{örer führt der Rektor oder sein Stellvertreter
<1urch.

Der neu eintretende Studierende hat sich rvährend der Inskriptions-
frist innerhalb der Amtsstunden persönlich einzufinden und sein Reife-
oder Abgangszeugnis mit zn'ei gleichiautenden Nationalen in der Hoch-
schulkanzlei einzureichen.

Sind die Aufnahmst¡edingungen zweifellos erfüitrt, so erhält der
Studierende den vom Rektor unterfertigten Aufnahmsschein.

Studierende, deren Aufnahme von einer besonderen Bes'illigung
abhängig ist, haben ihr bezügliches Gesuch àern Rektor innerhalb der
Inskriptionsfrist zu überreichen und erhalten den Aufnahmsschein
erst nach einer günstigen Erledigung ihrer Eingabe; solche Hörer
können bis dahin auch nicht prot'isorisch aúfgenommen rverden.

Auf Grund des Aufnahmsscheines und der Nationale erfolgt nach
Empfangnahme der Aufnahmstaxe uncl des semestralen Kollegien-
geldes clie Einschreibung der Studi,erenden in das Aufnahmsprotokoll.

Der Aufnahmsschein berechtigt die Studierenden, sich in den
folgenclen Studiensemestern ohne neuerliche Zahltng der Aufnahms-
gebiihr einschreiben zu lassen.

Die belegten I(o'liegien sind bei ordentlichen Hörern in einem
Meldungsbuche, bei außerorclentlichen in einem Meldungsbogen a7 ver-
zeichnen. In diesem Meldungsbuche (Meldungsbogen) rvird auch die
Zahlttng cles Kollegiengeldes für jedes Semester bestätigt.
' Nach 'r'ollzogener definitiver Aufnahrne rvird den or.d,entlichen
Hörern eiue Legitimationskarte ausgefolgt.

Für clas Nationale un'd das Meldungsbuch (den M,eldung,sbogen)
sind clie amtlich aufgelegten Drucksorten zu bentttzen. Auf rler fnnen-
seite cles Deckels des Meld.ungsbuches uud auf d,er ersten Seite des
Meldungsbogens ist die Photographie des Inhabers (in Visitkarten-
format) aufzukleben und mit der Unterschrift d,es Inhabers und dem
Hochschrrlstempel zu versehen.

s8.
Nach Ablauf der Inskriptionsfrist können Studierende bis Ende

Oktober nur auf Grund eines ausführlich begriìucleten Gesuches an

Aufnahme der
Studierenden.

Spätere fn-
skription.



Meldung und
Frequenz-

bestätigung,

Studienunter-
brechung,

74

cias Rektorat, nach Ende Oktober nur mehr auf Grurid eines solchen

Gesuches an das Professorenkollegium aufgenommen werden, wenÍl
darin der Nachweis erbracht wird, daß die Gründe der Verspätung
triftige und vom Studierenden nicht verschuldete l-aren'

$e.

Jeder Studierende hat persönlich sein I\)Ieldungsbuch (seinen

Meldungsbogen) den einzelnen Dozenten, deren Vorlesungen er belegt

hat, am Beginne des Semestets zt7Í Bestätigung der Meidbng und am

Schlusse des Semesters zur Bestätigung der Frequenz vorzulegen. Bei

nachlässigem Besuche der Vorlesungen kann der Dozent die Frequenz-

bestätigung verweigern, worauf das Professorenkollegium auf be-

grüncletes Ansuchen des Studierend,en über die Anrechnung der Vor-
lesung entscheidet.

s 10.

Unterbricht ein Studierender sein Studium an der Hochschule, so

ist seine neuerliche Aufnahme durch den Rektor erforderlich.'
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s 13.

Gesuche um Stundung des Studiengeldes bis zur Erlangung eines
entsprechenden Einkommens sind an das Professorenkollegiunr zu
richten, das solche Stundungen nach Maßgabe der hierfür festgesetzten
allgemeinen Bestimmungen bewilligen kann.

Solche Gesuche sind stets in der der Inskriptionsfrist für das be-
treffende Semester vorhergehenden Woche in der Hochschulkanzlei
einzureichen und mit den letzten l(olloquienergebnissen und einem
Mittellosigkeitszeugnisse zu bel,egen.

Im Gesuche ist anzugeben, ob der Bittsteller im Vorjahre eine
Stundung des Studiengeldes bewilligt erhalten hat urrd ob er ein
Stipendium oder eine andere Unterstützu,ng genießt.

Gesuche, die später als eine 'Woche nach Vorlesungsbeginn ein-
gebracht werden, sind von der Kanzl'ei auf keinen Fall anzunehmen.

Die Stundung des Studiengeldes gilt für die Dauer des Studien-
jahres, in welchem sie zuerkannt wurde.

$ 14.

Die Bewilligullg' von Stunduirgen des Studiengeldes und die Be-n
antragung der Verleihung von Stipendien erfolgen stets unter cler Be-
dingung, daß der Studierende die Vorlesungen regelmäßig besucht, die
vorgeschriebenen Kolloquien und Jahresprüfungen rechtzeitig und mit
Erfolg ablegt, den Vorschriften der Studienordnung und Diszipiinar-
ordnung entspricht und seinen sonstigen Pflichten nachkommt.

$ 15.

Sämtliche Stipendiengesuche sind innerhalb acht Tagen nach Vor-
lestrrrgsbeginn in der Hochschulkanzlei einzureichen und mit den letzten
Studienzeugnissen und einem Mittellosigkeitszeugnisse zu belegen, so-
weit die Stipendienverleiher nicht andere Bestimmungen getroffen
haben.

. $16.
Sämtliche Hörer sind zum regelmäßigen Besuche der Vorlesungen,

Seminare, Übu'gsstunden sorvie der allfäiiigen Repetitorien dncr zur
Teilnahme an den Exkursionen 'r'erpflichtet und haben ail.e angeordneten
Arbeiten auszuführen.

s 17.

Wohnungsänderungen haben die Studierenden unverzüglich der
H ochschulkanzlei schriftl ich anzuzeigen.

$ 18.

Die .Benützung der Bibliothek und des Lesesaares wird durch be-
sondere Vorschriften geregelt.

Studiengeld-
stundung.

edingung für
Studiengeld-

stundung und
Stipendien-
verleihung.

Stipendien-
gesuche.

Frèquenz,

Wohnungs.
änderung,

$ 11.

Evidenz- Die Eviclenzhaltung der Studieienden obliegt rler Hochschui-

sl,iå.i!låå:;. kanzlei. Diese hat auf Grund der Nationale und Zeugnisse jedes

Studierenden sowie der Amtsakten der HochschLlle zL7 führen:
a) das Aufnahmsprotokoll über alle ordentlichen und außerordent-

lichen Studierenden;
b) die Hauptkataioge über die ordentlichen und außerordentlichen

Studierenden, in welchen deren Studienerfolge einzutragen sind;
c) eine Liste der Teilnehmer am Handelslehrerkurse.

. Je ein Exemplar des Nationales ist der l(asse zttr Evidenzhaltung
der nt zahlen'den Gebühren und Taxen zu übermitteln'

Die zr,veiten Exemplare der Nationale sind für jedes Studienjahr
zu binden und aufzubewahren'

$ 12.

Studiengeld. Die Höhe der Aufnahmsgebühr und cles in jedem Sémester von

cLen ordentlichen Hörern zu erlegenden Studiengeldes rvird vom Kufa-
torium festgesetzt.

Bezahlte Gebühren werclen nicht zurückerstattet-
Studiengeldbefreiungen bestehen

Stiftringsbestimmungen - 
an der Hochsch'ule nicht.

Ordentlichen Hörern kann nach Zurücklegung des.ersten Semesters

die Stundung des Studiengeldes bis zur Erlangung eines entsprechenden
Einkommens bewiiligt werden.

Außeror.dentliche Hörer entrichten eiìre .Aufnahmsgebùhr und die

für clie einzelnen Vorlesungen und l(urse festgesetzten Sttldien-
gebühren.

Bibliothek.



Strrdienjahr

I(olloquien.

Jahres-
prüfungen

Diploms-
prüfung.
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$ 1e.

Das Studienjahr beginnt Anfang Oktober und schließt Mitte Juli
nächsten Jahres. Dasseibe zerÍàllt in zwei Semester, deren zrveites An-
fang Màrz beginnt.

Die Vorlesungen beginnen in der zweiten \Moche des Monats
Oktober und schließen im 'Wintersemester Mitte Februar, im Sommer-
semester -b,nde Junr.

$ 20.

Im Laufe des ersten und zweiten Studienjahres hat sich jeder
ordentlich,e Hörer im Monat Februar einem l(olloquism a7 unterziehen,
uîd zwat am Ende des ersten'. Semesters aus einer Fremdsprache,
Arithmetik, Buchhaltung und l(orrespondenz, am Ende des dritten
Semesters aus zwei Fremdsprachen, Handelstechnik und Warenkunde.

Kolloquien, die die Hörer bei einzelnen Lehrkräften über diese
Verpflichtung hinaus ablegen, gelten a1s Privatprüfungen.

Über den in Sem.inaren durchgenommenen Stoff, über übungen
und Fertigkeiten können keine Kolloquien abgeiegt werden.

In der Regel sind l(olloquien nur unmittelbar nach Beendigung
der Vortresungen zulässig, doch steht dem Prüfenden die Bewiliigung
einer späteren Frist bis zum Ende des nächsten Semesters frei.

Das Ergebnis der Kolloquien wird durch die Noten: sehr gut, gut,
genügend und nicht genügend bezeichnet.

Die einmalige \Miederholung des Kolloquiums, das mit nicht-
genügendem Ergebnis abgelegt r,vurde, ist gestattet.

$ 21.

Am Schlusse des I., II. und III. Jahrganges haben sich die ordent-
lichen Hörer einer Jahresprüfung aus allen bis zu diesem Zeitpunkte
besuchten Gegenständen der Diplomsprüfung zt7 unterziehen, über deren
Erfolg Zeugnisse ausgestellt \Ã/efden, die die Ergeb'nisse in den ein-
zelnen Fächern durch die Noten: sehr gut,'gut, genügend oder nicht
genügend ersichtlich machen.

Studierendq die aus einem oder höchstens zwei Gegenständen bei
cler Jahresprüfung nicht entsprochen haben oder aus höchstens zwei
Gegenständen die Jahresprüfung nicht abgelegt haben, können d,iese
ein od,er zwei Prüfungen Anfang Oktober wiederholefr oder nachtragen.

$ 22.

Nach Ablegung der Jahresprüfung am Ende des IIL Jahrganges
mit mindestens genügend,em Erfolge können sich die ordentlichen
Studierenden der Diplomsprüfung nach der besonderen, hierfíir be-
stehenden Vorschrift unterziehen.

s 24.

Außerordentliche Hörer erhalten auf. ihr Ansuchen Besuchs- Besuchs.
bestätigu'gen libqr die von ihnen regelmäßiþ 

.,besuchten vorlesung.." *itlåäii.::und Seminarübungen. Auch können sie Kolloquie'- und Seminar- 
-' i¡i;;i;r- -

zeugnisse erweTben, die mit der Bestätigung des Rektorates und dern orde.gtliche

Stempelaufdrucke der Hochschule zu versehen sind.
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s 23.

Hörer, die an Seminarübungen regelmäßig teilgenommen haben,
erhalten auf ihr Ansuchen von den mit der ,Abhaltung der übungen
betrauten Dozenten ein Seminarzeugnis über den bekundeten Arbeits-
fleiß und die Beschaffenheit der Leistungen.

l)ieses Zeugnis ist mi,t der Bestätigung des Rektorates u'd dem
Stempelaufdrucke der Hochschule zu versehen,

$ 26.

Außer den Sonn- und Feiertagen bestehen folgende Ferialtage:
a) der 2. November (Allerseelen) ;
b) die weihnachtsferien vom 16. Dezember bis einschlieglich

6. Jänner;
c) eine Woche zwischen den zr,vei Semestern jedes Studienjahres;
d') die osterferien vom Palmsonntag bis einschließlich D-ienstag

nach Ostern;

- 
e) die Pfingstferien von Samstag vor pfingsten bis einschließlich

Dienstag nach Pfingsten;
f ) zu,ei Ferialtage, deren Bestimmung dem Rektor zsf.àllt.

$ 25.

Für den Abiturientenkurs gelten die mit Verordnung des vor- Abiturienten-
maligen Ministeriums für Kultus und unterrricht vom 21. Ãpril 1918, kurs'

Z. 14.883, V. 81. 18, erlassenen Bestimmungen.

Seminar-
zeugnisse.

Ferialtage.-
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$6.
Die Handhabung der akadetnischen Diszipiin sorvie die Ahndung Diszip-rinar-

von Disziplinarvergehen erfolgt: I
1. durch Ermahhung seitens des betreffenden Dozenten;
2. durch Disziplinarstrafen.
Als solche bestehen:
o) Verr.veis durch clen Rektor;
ä) verschärfter verrveis durch den Rektor, eventuerl mit der An-

droh'ng, daß im Fal1e einer rviederholten, wenn auch geringeren Straf-
fälligkeit die Wegr.veisung von der Anstalt erfolgen werde;

c) Wegweisung' von der Hochschule.

$7.
In Fällen, in clênen eine Disziplinarstrafe nach $ 6, lit. b und c Disziplinar-

in Frage kommt, erfoigt vorher eine Untersuchung clurch den Rektor verfãhren.

oder einen miT seiner Vertretung betrauten Professor, einen rechts-
kundigen Vertreter des Pr.ofessorenkollegiums und einen von der ge-
samten Hörerschaft der betreffenden Abteilung gervählten vertreter
dèr }Iörerschaft. Das Ergebnis dieser lJntersuching ist dern pro-
fessorenkollegium vorzulegetr, das die En,tscheidung trifft.

s8.
Gegen clie mit einem Disziplinarerkenntnisse verfügte W"gru"irong Reku¡srecht.

steht der binner.r acht Tager bei dem Rektor zu überreichende Rekurs
an das Staatsamt für Handel und Gewerbe, fndustrie uncl Bauten zu.
Dieser Rekurs hat aufschiebende Wirkung; es steht jedoch dem.Rektor
{rei, bis zur Entscheidung des Staatsamtes die geeignet erscheinende
Verfiigung zu treffen.

se.
Die Austrittserklärung eines in Disziplinarunterstrchung gezogenen Austritts-

Ilörers ist vor Beendigung der ietzteren nicht zulässig. melduns.

s 10.

Bei fortgesetzter Vernachlässigung der Studien oder der obigen Aberke'nung
Vorschriften oder bei erheblicher Verletzung der Disziplin kann die j::J;:d,:::
Amtsha'dlung wegen Sistierung ocier Aberkennung des ei'em }rörer 

-:'d'.iii:3t
etwa verliehenen Stipenrliums oder der Stundung des Studiengeldes 

Stipendiums'

'eingeleitet n erden.

$ 11.

Abänderungen der vorstehenclen Bestimmungen können nur ¡rit Abänderr:n-
Genehmigung des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und sen.

Bauten im Einvernehmen mit dem Staatsarnte für Inneres und Unter-
richt durchgeführt werden.

2

Disziplinar-
gewalt,

Disziplinarordnung für die Studierenden
der Hochschule für Welthandel.

(Genehmigt vom Staatsamte für Handel und Gewerbe, Inclustrie und Bauten im
Einvernehmen mit dem Staatsamte für Inneres und Unte¡richt mit Vollzugs-

anrveisung vom 13. September 1919, Z.26819/IV.)

s 1.

Die Disziplinargewalt über die Studierenden rvird vom Professoren-
kollegium unter l\4itrvirkung der Hörerschaft ausgeübt.

s2.
Sämtliche ordentlichen ttnd außerordentlichen Studierenden der

Hochschule haben unbeschadet der ihnen durch die Gesetze und all-
gemeinen Vorschriften auferlegten Pflichten ein ihrer Zugehörigkeit
zur Hochschule entsprechendes Verhalten zu beobachten und den für
sie getroffenen Anorduungen nachzukomn-ìen.

$3.
Die Räumlichkeiten der Hochschttle, ihre E,inrichtungsgegenstände,

Lehrmittel, Bücher, Ilarten u. s. \,v. sind sorgfältig zu schonen. Für Be-
schädigtrngen ist Ersatz zu leisten. Zu dieser E,rsatzpflicht können, im
Falle der Beschädiger nicht ermittelt wird, alle Hörer des betreffenden
I(oliegiums verhalten rverden.

s4.
Die Vorlesungs- und Seminarräume rverden nach Beendigung der

Vorlesungen und Seminare geschlossen und dürfen außer dieser Zeit
nur mit Erlaubnis des Rektors benützt rverden.

s5.
Übertretungen clieser Vorschriften, Verletzungen des Anstandes,

Störung der Ruhe und Ordnung an der Hochschule, ungehöriges Be-
nehmen gegenüber Funktionären der Hochschule und Beleidigung
cler Studiengenosen rverclen als Disziplinarvergehen angesehen.

.Allgemeine
Bestim-

mu11gen.

'Schonung,
bezw. Be-
schädigung

"der Räume.

Benützung
.de¡ Räuure,

Disziplinar-
vergehen,
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oder des Jahrganges unter Hinterl,egung der Legitimationskarte oder
cles Melclungsbuches, beziehungsweise Meldungsbogens kurz und
deutlich auf einen der bereitliegenden wtrnschzettel zu schreiben und
die Einhändigung rles Buches abzurvarten; clie Zurückgabe des Buches
rvird vom Bibliothekbeamten durch das Durch,streichen der Angaben
des Zettels bestätigt bei gleichzeitiger wiederausforgung der Ausw,eis-
dokumente.

Das eigenhändige 'Wegnehmen von Büchern von den Tischen oder
Bücherstellen ist unbedingt verboten,

$4.
In der Regel wird an jede Person nur je ein Band hinausgegeben,

der jedoch in entsprechenden Zeilrãu*etì gegen einen andeÃrl 
"ur-getauscht werden kann; Sind aber zur Benützung ein.es \Merkes noch

andere trVerke, zum Beispiel Wörterbücher, Grammatiken, Kommentare,
Atlanten und anderes erforderlich, so können auch mehrere Bäncle aus-
gefolgt rverden.

$5.
Wenn sämtliche Leseplätze im Lesesaal besetzt sind, rvird die

vçeitere Arrsgabe von Werl<en zur Beniitzung im Lesesaal so lange ein-
gesteilt, bis .çvìeder freie Plätze vorhanden sind.

Eine Viertelstunde vor Schluß des Lesesaaies t'ird in drer Regel
kein Buch mehr zum Lesen ausgegeben.

$6.
Sehr rvertvolle und seltene oder noch nicht in die Kataloge ein-

getragene Werke können nur mit besonderer E,riaubnis des Bibliothekars
eingesehen ¡,erden.

$7.
D\e zur Benützung erhaltenen Bücher sind mit größter Schonung

zu behandein. Der Gebrauch von Tinte, das Durchzeichnen von Ab-
bildungen, Umbiegen der Blätter, Einschreiben in die Bücher, IJnter-
streichen der Zeilen mit BIei- oder Farbstift, falsches Brechen der
Tafeln, Aufeinanderlegen der offenen Bücher, insbesondere aber das
Hera'usreißen einzelner Blätter oder Tafeln und dergleichen sind
strengstens untersagt. Der Entlehner haftet für jede durch ihn ver-
schuldete Beschädigu,ng in vollem Umfange und hat beschädigte oder
verlorene Werke jetlenfalls zu ersetzen: unter Umständen kann ihm
auch das weitere Benützungsrecht der Bücherei entzogen werden.

V/er ein entlehntes Werk im Lesezimmer liegen läßt und sich ent-
fernt, haftet gleichlvohl dafür, und kann, wenn es abhanden kommt
orier beschädigt wird, zur Ersatzleistung herangezogen werden. Das

o*

Bibliothekordnung für die Bücherei und
den Lesesaal der Hochschule für Welt-

handel.

(Genehmigt vom Staatsamte für Handel und Gewerbe, Industrie unil Rauten mit
Vollzugsanweisung vom 13, September 1919, 2.26819/IV.)

s 1.

Die Bibliothek der Hochschul'e für Welthandel hat zunächst die
Bestimmung, den Angehörigen dieser Anstalt Behelfe für ihre Strrdien
und Arbeiten zu bieten und dann auch anderen Personen die wirt-
schaftliche uncl kaufrnännische Literatur zugänglich zu machen.

Die Hörer der Hochschule haben sich mit ihrem Meldungsbuche
beziehungsrveise Meldungsbogen oder ihrer,Legitimationskarte aus-
zurveisen.

Mitgliedern des Vereines Hochschule für \Melthandel und deren
Angestellten steht der Zutritt zum Lesesaal gegen Vorr.veisung rler
Mitgliedskarte oder eines Einführungsschreibens des betreffenden Mit-
gliedes, anderen Personen ntlr gegen Vorweisung einer Bewilligung
des Rektorates frei und diese haben sich, fal,ls sie d'em Bibliothek-
beamten nicht schon persönlich bekannt sind, gegenüber der Bibliothek-
'r'errvaltung entsprechend zu legitimieretr.

Die Verleihung' von \Merken außer Haus kann vorderhaud nur an
Professoren, Dozenten un'd Hörer der Hochschule stattfinclen.

Mit dem Austritte oder der Streichung eines Studierenden erlischt
dessen Recht zur Benützung der Bibliothek und des Lesezimmers.

$2.
Der Lesesaal ist - mit Ausnahme der Ze\t vom 24. Dezember bis

einschließlich 1. Jänner, vom l(arfreitag bis einscliließlich Ostermontag
und vom 21. Juli bis einschließlich 15. September - an allen Werk-
tagen von 9 bis 1 Uhr und 2 bis 8 Uhr und im Falle eines ent-
sprechenden dauernden Besuches während des \Ã/intersemesters auch
jeclen Sonntag von 9 bis 12 Uhr vormittags für die allgemeine Be-
nützung offen.

$3.
Wer ein Buch zu lesen wünscht, hat dessen Verfasser und Titel,

außend;em seinen eigenen Namen 
- 

Studierendef mit Angabe des I(urses



22

Mitnehmen eines frir den Gebrauch im Lesezimmer entlehnten Werkes
wird als Entrvendung angesehen und hat Bibliothekverbot zur Folge.

Die für den Lesesaal ausgegebenen Bücher dürfen nur im Lese-
saal benützt werden; eine Benützung dieser Biìcher anderr,r'ärts ist
nicht gestattet.

Die entlehnten Bücher sind von dem Entlehner persönlich zurück-
zugeben.

$8.

Jeder Besucher des Lesesaaies hat sich den Anordnungen des
Bi'bliothelrbeamten zu füger-r rrnd sich insbesondere jedes rtie Würcle
oder di'e Ruhe störend,en Betragens sorgfältigst zu enthalten.

$e.
Die Berechtigung zur Entlehnung von Büchern nach Hausê wird

auf Grund eines in der Kanzlei gegen Erlag einer Sicherstellung von
30 K zu lösenden Bibliothekscheines für jedes Studienjahr erworben.
Für lvertvollere \Merke kann auch ein höherer Sichersteliungsbetrag
gefordert rverden.

Der erlegte Sicherstellungsbetrag rvird erst nach ordnungsmäßiger
Riìckstellung der entlehnten Bücher zurückgegeben. Der Bibliothek-
schein garantiert jedoch den Empfang des gervünschten Buches nicht,
wenn dieses zum Beispiel nur in einem Exemplare vorhanden und für
den Bibliothekdienst unentbehrlich oder noch nicht gebunden ist.

Sehr teuere und seltene Werke können überhaupt nicht verliehen
rverden.

s 10.

Das Verleihen 'r¡on Bücher,n nach }Iause und deren Rückstellung
findet an den Bibliothektagen von 10 bis 1 Uhr statt.

Bei der Entlehnung eines Buches nach Hause ist l'on dem Ent-
lehner ein vorgeclruckter Empfangsschein genau und deutlich aus-
zufüllen, der bei der Rückstellung des Werkes zurückgegeben rvird.

Jeder Entlehner hat das empfangene Buch sofort genau durch-
zusehen und etnaige Schäden auf clem Empfangsscheine zu vermerken,
da er sonst für jeden Schaden hâftpflichtig ist.

$ 11.

Der Bibliothekschein berechtigt in der Regel nur zur Entlehnung
eines oder zweier Bücher, vor deren Rückstellung keine weiteren
Bücher entlehnt werden können.

Die Verleihung frndet in der Regel auf die Dauer von zwei bis
höchstens vier 'Wochen statt. Nach Ablauf dieser Frist kann, wenn das
betreffende Buch inzrvischen nicht von anderer Seite verlangt wurde,
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über schriftliches Ersuchen des Entlehners an die Bibliothekverwaltung
eine weitere Frist bewilligt lrerden. Die genaue Einhaltung der Ent-
lehnungsfrist ist im lnteresse eines geregeiten Bibliothekdienstes
gelegen.

$ 12.

Wer ein entlehntes Buch nach Ablauf der Leihfrist nicht zurück-
steilt, rvird durch ein amtliches X'Iahnschreiben an seine Verpflichtung
erinnert. Bleibt diese Erinnerung binnen clrei Tagen (von dem auf die
Zustellung folgenden Tage an gerechnet) ohne Erfolg, so wird der
säumige Entlehner schriftlich zur Rückgabe aufgefordert, rvofür er dem
das Mahnschreiben zustellenden Boten in den Bezirken g, 18 und 19
eine Gebühr von K 1'20 und in den übrigen Bezirken eine solche von
2 K zu entrichten hat.

Wird auch dieser Aufforderung bínnen rveiteren drei Tagen nicht
entsprochen, so lvird die Polizeidirektion ersucht, die zwangsweise
Rückstellung des Buches zu veranlassen. Zugleich erlischt jede 'lveitere
Ausleihbefugnis des Entlehners.

$ 13.

Entlehner von Büchern haben jeden Wohnungswechsel der
Éibliothekverwaltung sofort schriftlich anzuzeigen; rver dies unter-
Iäßt, hat für den Fall einer schriftlichen Mahnung das Doppelte der
Mahnungstaxe zu l¡ezahlen,

$ 14.

Aus Dienstesrücksichten kann jedes entlehnte Werk durch den
Bibliothekar jederzeit zurückgefordert rverden; in einem solchen Falle
rvird jedoch keine Mahngebühr eingehoben.

t

Vor Schluß des Studienjahres miìssen sämtl,iche entlehnten Büoher
in den ersten Tagen des Monats Juli ohne weitere Aufforderung zu-
rückgestellt werden,

Werden die entlehnten Bücher bis 15. Juli nicht zurückgestellt, so

wird der hierfür erliegende Sicherstellungsbetrag zur Anschaffung votl
Ersatzstücken verwendet.

s 16.

Über die Ferien rverdell keine Bücher verliehen.
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kunde, die Jahresprüfungen am Ende des II., IV. und VI. Sernesters

aus allen bis ztt diesem Zeitpunkte besuchten Gegenständen der

Diplomsprüfung abzulegen.

$4.
Die Prüfungskommission besteht aus einem Vertreter des Staats-

amtes fiìr Handel und Gerverbe, Industrie und Bauten als Vorsitzenden,
einem Vertreter des Staatsamtes für Inneres und Unterricht, zwei dem

Lehrkörper nicht angehörenden Prüfungskommissären, dem Rektor der

Hochschule und den Fachprofessoren oder Dozenten für jeden

Prüfungsgegenstand.
Die Mitglieder der Prüfungskommission rverden vom Staatsamte

für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten im Einvernehmen mit
dem St¿atsamte für Inneres und Unterricht auf drei Jahre ernannt.

Der Vorsitzende hat die Prüfungskommission einzuberufen und

bei Verhinderung eines Prüfungskommissärs für Ersatz Sorge zu

tragerì.

$5.
Die Diplomsprüfung zerfàllt in eine schriftliche und eine münd-

liche Prüfung. Die schriftliche Prüfung umfaßt zrvei F'remdsprachen,

ivorttnter die französische oder die englische sein muß, Welthandels-
lehre und Handelstechnik, die mündliche alle Diplomsprü{ungsgegen-
stände.

Die Prüfungskommission kann jedoch unter Berücksichtigung der
einzelnen Erfolge der Jahrespriìfungen und der schriftlichen Diploms-
prüfung eine"Auswahl der mündlich zu prüfenden Gegenstände treffen
und cleren Zahl bis auf mindestens vier beschränken' Diese Ausrvahl
erfolgt unrnittelbar vor der mündlichen Prüfung durch Mehrheits-
beschluß der Kommission und wird den Prüflingen erst bei der Prüfung
selbst bekanntgegeben.

s6.
Die schriftliche Prüfung besteht in Klausurarbeiten unter Aufsicht

eines Dozenten, wobei nur die Benützung jener Behelfe gestattet ist,

die dem l(andidaten bekanntgegeben wurden'
Die l(lausurprüfungsarbeiten sind vom Examinator durchzusehen,

zu zensurieren und vor Beginn der mündlichen Prüfung der Prüfungs-
kommission vorzulegen.

Werden andere Hilfsmittel benützt oder erscheint der' Prüfungs-
konrmission die Arbeit nicht selbständig angefertigt, so entscheidet die
Prüfungskommission darüber, ob die Wiederholung der Prüfung sofort
anzuordnen ist oder erst beim nächsten Prüfungstermin gestattet wird.

Die Durchführung der schriftlichen Prüfungen obliegt dem Pro-
fessorenkollegiurn, das auch die Dauer und die Themen für die schrift-
lichen Prüfungìn festsetzt.

Prüfungs-
kommission.

Sch¡iftliche
und mùnd-
liche Prü-

fungeu.

Schriftliche
Prüfungen.

Allgemeine
Bestim-
üungen

Diploms-
prüfungs-
termine,

Prüfungs-
fächer.

Vorschrift für die Abhaltung der Diploms-
prüfung an der llochschule für Welt-

(Genehmigt vom staatsamte für Handel und Gewerbe, rndustrie und Bauten im
Einvernehmen mit dem staatsamte für rnneres uncl unterricht mit vollzugs-

anweisung vom 18. September 7glg, Z.26g19/IV.)

s1.
Die ord.entlichen Hörer der Hochschure für welthandel können

sich nach dem Abschlusse ihrer Studien einer prüfung zur Erlangung
des ,,Diploms der Hochschule für Wçlthandel in \Vien,,, im folgenden
kurz Diplomsprüfung genannt, unterziehen.

Durch diese Prüfung soll die rvissenschaftliche und praktische
Befähigung der Kandidaten für ihren Beruf und die selbstândige Auf-
fâssung des von ihnen zu beherrschenden wissensgebietes er*iesen
l.erden.

$2.
Die Diplomsprüfungen rverden regelmäßig jährlich im Juli und,

Dezember abgehalten.
Ln Bedarfsfalle können auch außerordentliche pr-üfungstermine

an$esetzt rlerden.

s3.
Die Gegenstände der Diplomsprüfung sind:

.Zwei Fremdsprachen (darunter Englisch oder Iìranzösisch),
Wirtschaftsgeographie, \;olksrvirtschaftslehre und WirtschaftspolitiL,
Warenkunde, die kaufilännischen Rechtsfächer, Welthandelslehre und
Handelstechnik.

Zur Diplomsprüfung lverde11 nur jene ordentlichen Hörer zr-
gelassen, die die Vorlesungen und übungen über alle Diplomsprüfungs-
gegenstände besucht und die vorgeschriebenen Kolloquien und Jahres-
prüfungen abgelegt haben. Das Mindestmaß der Vorlesungen und
Übungen aus Handelstech,nik beträgt im I. und II. Semester je elf, im
III. bis VI. Semester je fünf Stunden wöchentlich.

Die I(olloquien sind am Ende des I. Semesters aus einer Fremd-
sprache, Arithmetik, Buchhaltung und Korrespondenz, am Ende des
III. Semesters aus zr,vei Fremdsprachen, Handelstechnik und \Maren-
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s7.
i\ründliche Die mündlichen Prüfuttgen, deren Tage beka,nntzumachen si¡cl,Prüfuneen. werden öffentlich abgehalterr.

Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt für jeden Kandiclaten
irr jeder Abteilung in der Regel eine Stunde. i '

Bei der Beratung des Prüfungsergebnisses ist {ie $ffentlichkeit
ausgeschlossetr; das Ergebnis der Prüfung rvird öffentlich bekannt-
gegeben.

s8.
Rücktrirteund Bei Rücktritt rvährend der prüfung hat die Kommission unterNachtrass-
;;äii;ä sorgfältiger Erwägung aller umstände und des bisherigen prüfungs-

ergebuisses zu eutscheiden, ob die Prüfung als ganz oder teilweise ab-
' gelegt zú gelten hat oder nicht, und bejahenden Falles mit u,elchem

Erfolge.
Die Nachtragsprüfungen im Faile einer nur teilweisen Abregu'g

cler Prüfung haben beim nächsten Termine der Prüfung stattzufinden,
Ka.diclaten, rvelche vor Beginn der prüfung zurücktreten, kann

die Ablegung dieser Prüfung beim nächsten Prüfungstermine gestattet
werden. ,

$e.
Bei der Be'rteilung der Leistungen soll in erster Linie auf das

verständnisvolle Erfassen des Prüfungsstoffes Geq'icht gelegt rverclen.
Nach Abschluß der mündlichen prüfung beurteilt jeder F.ach_

professor das Ergebnis in seinem Prüfungsgegenstancie, r,r,orauf die
Prüfuragskom'rission das Gesamturteil über die eualifikation des
Kandidaten durch einfache Stimmenmehrheit feststellt. Bei Stimme'-
gieichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Bei der Beurteilung der Leistungen des Kandidaten si'd auch seine
Studienergebnisse bei den I(olloquien und -Jahresprüfunge' in Berück-
sichtigurrg ztt ziehen.

biplom".

s 10.

Nach mit Erfolg beendigter Ablegung der Diplomsprüfung rvird
dem Ka'didaten das ,,Diplom der Hochschule für \Melthandel,, aus-
gefertigt. In diesern Diplom ist die Gesamtleistung des Kandidaten
durch die Zusätze mit ,,sehr gutem Erfolge,,, ,,mit gutem Erfolge,, oder
rnit ,,genügendem Erfolge" näher zu kennzeichnen.

Wird die Gesamtleistung minrlestens als ei,ne solche mit gutern
Erfolge bezeichnet und hat der l(andidat einê besondere wissenschaft-
liche und praktische Befähigung in einzelnen prüfungsgegenständen
errviesen, so ist die .Bemerkung, daß die prüfung in diesen Gegen-
ständen ,,mit Auszeichnung" abgelegt lvurde, in clas Diplom ãuf-
zunehmen.

Beurteilung
und Ab-

stimtnung.

I(andidaten, die in einem oder mehreren F'ächem nicht e,ntsprochen
haben, erhalten kein Diplom.

Die Dipiome sind von allen \,titgliedern der Prüfungskon.rmission,
die bei der Prüfung des l(andìdaten anlvesend 1varel1, zu unterzeichnen.

Die Ablegung und der Erfolg der Diplornsprüfung sind im
Àtleldungsbuche des betrelïenden Studierenctren anzumerken.

s 11.

Irn Falle eines ungünstigen Ergebmisses der Diplomsprüfr111g aús
einem oder zrvei Gegenständen kann der Kandidat zu einer Wieder-
holungspriifung aus diesen Gegenständen beirn nächsten Prüfungs-
termine zugelassen rverden. Bei dieser Wiederhohurgsprüfung kann
eine bessere Beurteilung als n-rit genügendem Erfolge nicht zuerkannt
r'verden.

Einem Kandidaten, der die aus einzelnen Gegenständen bervilligte
Wiederholungsprüfung nicht bestanden hat, ist die Wiederholung der
gesamten Prüfung zum nächsten Diplomsprüfungsterrtine gestattet.

Die Diplorne sind vom Tage des Abschlusses der Prüfung, bei
Wiederholungsprüfungen also vom Tage der Wiederholungsprüfung zu
datieren' 

s 12.

Im Falle eines ungünstigen Ergebnisses der Diplomsprüfung aus wiederholung

merr als zrvei Gegenständen ist ihre Wied,erholung erst-nach ãinem 
o";f,,Ìt"1*:""

Jahre gestattet. Prüfuns'

Eine zweite Wie-derholung der Diplomsprüfung ist nur rnit Ge-
nehmigung des Staatsamtes für Handel und Gerverbe, Industrie und
Bauten über Antrag des Professorenkollegiums zulässig.

$ 13.

Über die Prüfung r.vird nach Anordnung des Vorsitzeuden von prorokoll.
einem Mitgliede der .Prüfungskomrnission ein Protokoll geführt, in
das das Prüfungsergebnis und das Stimmenverhältnis aufzunehmen
sind.

$ 14.

Gegen die Beschiüsse der Prüfungskommission sir.rd Recl.rtsmittel Rechtsmittet.

ilicht zuiässìg. 

s 15.

Für die Zulassung zu den strengen Prüfungen ist eine Taxe von tJr.åïål100 K zu entrichten.
Für die Wiederholungsprüfung aus einem oder zr,vei Gegenständen

ist keine Taxe zu entrichten.
Für die 'Wiederholung der gesamten Prüfung ist die Taxe von

100 K nochmals zu erlegen.

Wiederholung
der Prüfung

aus elnem
oder zwei

Gegenstäuden-



A.bånde-
rungen,
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Für die Ausfertigung des Diploms ist eine Taxe von 20 K und
die Stempelgebühr nach der Prüfung zu erlegen,

s 16.

Abänderungen der vorstehenden Bestimmungen können nur mit
Genehmigung des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und
Bauten und des Staatsamtes für Inneres und Unterricht durchgeführt
werden.

Vorlesungen und Übungen.

Hochschule für Welthandel.

1. Jahrgang.

Fremdsprachen.

Französische und gngiische Sprache und Handels-
kor.respondenz.

Französische Sprache: I. Kurs: A. o. Professor Dr. Josef
Þr.iebsch, II. Kurs: Dr. Josef Huber, III: Kurs: A. o. Professor Achille
Decker, Lic. en droit.

Englische Sprach": t. Kutt: Dozent Dr. Karl Brunner, II. Kurs:
Dozent 'fhomas W. Mac Callum.

I. Kurs für Anfänger (Abiturienten von Gymnasien) 5 Stunden.

Crarnrzøtih:. Phonetik, Formenlehre, Hauptregeln der Syntax,
schriftliche Ubungen.

. Lektøire eines leichteren Textes zur Einführung in die Um-
gangssprache

. Konaersøtioz im Anschluß an die Lektüre, so daß die Fremd-
sprache immer mehr zur lJnterrichtssprache wird.

Einfuhrung in die französische, beziehungsweise englische Handels-
korrespondenz.

II. Kurs für Vorgeschritte ne (Vorstudien 2-4Jahre) 4 Stunden.

.. 
.Wiederho,lung der Hauptregeln der Grammatik. . Sòhriftliche

Ubungen allgemeinen und kommerziellen Inhaltes.
' LeÊta¿re handelsfachlicher Texte und Einführung in die Handels'
sprache.
. Konøersøtion im Anschlusse an die Lektüre.

Einführung iq die französische, beziehungsweise englische Handels-
korrespondenz.. Einfache Briefe im'.W¿ren' und im Bankhandel.

III..Kurs ftir französische Sprache (Vorstudien 6-? Jahre,
Abiturienten von Realschulen).

Wiederholung der französischen Grammatik. Schriftliche Übungen
allgemeinen und komnrerziellen Inhaltes.
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LeÍ¿tùre handelsfachlicher Texte und Einführung in die Handels-
sprache,

I{ot¿aersation im Anschlusse an die Lektüre.
.Flø¡¿delskorresþonrlenz: Aneignung der zur Erlernung und zum

Verständnis der Handelskorrespondenz nötigen Vorkenntnisse. Er-
klärungen über Handelsleute, Handelsgesellschaften, Handelsbücher,
Kauf- und Verkaufspapiere, Zahlungsmittel. Briefe im \4/arenhandel;
Auftrag, Ausführung und Begleichung. Briefe im Bankhandel, haupt-
sächlich im Wechselgeschäft. Börsenaufträge. Kontokorrentverkehr. Emp-
fehlungs- uncl I{reditbriefe. Die Ausarbeitung der Briefe erfoigt nach
gründlicher.Besprechung des betreffenden Geschäftsfalles und der .in
derartigen Briefen vorkommenden Redensarten und Gallizismen, be-
ziehungsweise Anglizismen durch jeden Hörer selbständig; alle an-
gefertigten Briefe werden korrigiert und mit den Hörern in Bezug
auf Form-, Inhalts- und Sprachfehler besprochen. Von Zeít za Zeit
werden Diktate von Handelsbriefen geübt.

Geographie.

3stündig: O. Professor Dr. Franz Heiderich und Dozent Dr. Her-
mann Leiter.

Begritr, IJmfang und Gliederung der Geographie. Die geogra-
phischen Faktoren des 

.Wirtschaftslebens. Die Ercle und ihre Bezie-
hungen zum Vy'eltall. Gestalt, Größe und Bewegungen der Erde. Raum-
und Zeitmaße. Bildliche Darsteliung der Erdoberflâche (Globus, Karte;
clie wichtigsten Projektionen, Situation).

Verteilung von Wasser uncl Land. Gliederung der Landmassen,
Geologisch und morphologischer Bau der Erdoberfläche. Die Lager-
stätten. Das Nleer, Gliederung der Meere, Tiefenverhâltnisse, Küsten-
formen. Bewegungen tles Meeres. Pflanzen und Tierwelt. Das Meer
als Verkehrsstraße. Die Lufthülle; Zusammensetzung der Lufthülle. Die
Faktoren der lYitterung. Witterung und Arbeit, Wettervorhersage. Das
Klima. Klima und Wirtschaft. Klimaregionen. Umgestaltung der Erd-
oberfläche drrrch exogene und endogene Krâfte. Der Boden. Das
Gewässer des Festlancles. Verbreitung der Pflanzen- und Tierwelt.

Die s,oziologischen Faktoren des Wirtschaftslebens. Der Mensch;
Alter, Verbreitung, Zahl; körperliche und geistige Verschiedenheiten;
Sprachen, Religionen. Die Siedelungen, Formen des gesellschaftlichen
Zusammehschlusses; physische und kulturelle Entwicklungsprozesse der
Staaten. Kolonialwesen. Bedeutung von Lage und râumlicher Ausdehnung.

Wirtschaftsformen: Okkupation, Bodenkultur und Yiehzucht, Ge-
werbe und Industrie, Handel und Verkehr.

Die wichtigsten Handelsgiiter nach Sta?dort, Menge, Qualitât
der Erzeugung, 'Wege und Gebiete ihres Verbrauches. Die Verbreitung
der Yerkehrsmittel auf der Erde. Die Hauptverkehrswege in den ein.
zelnen Erdteilen. Die wichtigsten Schiffahrtsbedingungen. Die Seekanäle,
die Haupthâfen. Post, 1'elegraphie, Telephon.. Weltwirtschaft und
Außenhandel.
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Geographisches Proseminar.

2stündig: O. Professor Ðr. Franz Heiderich und Dozent Dr. Her-
mann Leiter.

Kartenkunde. Messen auf Karten, Profilzeichnen' Geologische
und pedologische Karten. Wetterkarten. Wetterprognose. I{limakarten'
lVirtschaftskarten. Veranschaulichung statistischen Materials durch gra'
phische Darstellungen. Besuch geographischer Sammlungen in lYien.
Kleioere Exkursionen. Einführung in <lie geographische Literatur und
Verarbeitung geographischer Quellenwerke'

'Warenkunde.

2stündig: Dozent Dr. techn. Franz Reinthaler, Ingenieur-
Chemiker.

Einleitung. Subjektive und objektive $arenprüfung. Mineralische
Waren (Baustoffe, Mühlsteine, Schleif- undiPoliermittel, Skulpturstoffe,
Schmucksteine, andere nutzbare .IVlineralien). Die chemische Groß-
industrie (Mineralsäuren, Ätzalkalien, Soda, Pottasche, Chlorkalk, Am-
moniak, Cyanverbindungen, Phosphorsäure, Zündhölzchenfabrikation,
phosphorsâurehaltige Düngemittel). Brennstoffe. Kraftmaschinen. Die Zer-
setzungsdestillation (Destillationserzeugnisse aus Holz, Torf, Braunkohle, '

bituminösen Schiei'ern, Steinkohie). Erdölindustrie. Erdwachs. Asphalt.

Die Vorlesungen aus der Warenkunde erfolgen ausnahmslos an

der Hand von Warenproben und werden durch den Besuch größerer
Etablissements ergänzt und unterstützt.

'Warenkundliche Übungen.

1stündig: Dozent Dr. techn. Franz Reinthaler, Ingenieur-
Chemiker.

Einübung des Lehrstoffes an der Hand von Warenproben. Hand-
habung der in der Praxis verrvendeten UntersuchungsaPparate (Aräo-
meter, Westphahvage, Pyknometer, Dichroskop, Petroleumprober, Flamm'
punktprüfer, Viskosimeter etc.).

Vorführung von Lichtbildern aus dem Gebiete der lYarenkunde.

Volkswirtschaftslehre.

3stündig: O. Professor Dr. Josef Gruntzel, Hofrat und Dozent
Dr. Richard Wagner.

Die Volkswirtschaft, ihre Orgarrisation und Entwicklung. Einfluß
von Natur, Bevölkerung und Gesgllschaftsordnung. Die Produktion
und die Produktionsfaktoren. Kapital und Arbeitskraft. Arbeitsteilung
un<1 Arbeitsvereinigung. I(risen, Wert, Preis, Geld und Kredit. Das Geld-
und Bankwesen der wichtigsten Länder. Das Einkommen, Grundrente,
Kapitalzins, Arbeitseinkommen und IJnternehmergewinn. Die historische
Entwicklung der Volkswirtschaftslehre und ihre modernen Richtungel.
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Kaufmännische Rechtslehre.

3stündig: A. o. Professor Dr. Ludwig Strauss (mit dem Titel
eines o. Professors), Rechtsanwalt, und Dozent Dr. Siegmund Grünberg,
0berlandesgerichtsrat.

IJønde/srec/¿t: Systematische Darstellung des österreichischen
Handelsrechtes. Einleitung. Die stellung des Handelsrechtes im Rechts-
system. Die Gründe dieses sonderrechtes. und seine Erfordernisse.
Geltungsgebiet des Handelsrechtes, Abgrenzung zwischen ZiviÌ- und
Handelsrecht.

Quellen des inländischen Handeisrechtes. Rechtsquellen des aøs_
/ øndisc lzen Handelsrechtes.

Begriff des Kaufmannes. Das Verhältnis dcs Handelsrechtes und
Gewerberechtes zum Kaufmannsbegriff. Rechte und pflichten der voll-
kaufleute, clie Firma, Prokura, die Handelsvollmacht. Handiungsange-
stellte. Das Handelslegister. Der Mäkler.

Das Gesellschaftsrecht. Die Handeisgesellschaften des öster-
reichischen Handelsrechtes mit Berücksichtigung cler auf die Aktien-
reform gerichteten Bestrebungen, der Grundzüge des deutschen Aktien-
rechtes und der deutschen Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
_ _?"t dingliche Rechtserwerb. Die einschlägigen Grundprinzif,ien
des Privatrechtes, die Bestim'rungen des Handelsrechtes, ãas kauf-
männische Pfancl- uncl Retentionsrecht. Der Abschluß von verträgen
nach Ha:rdelsrecht, das Offert, der Ha'clelskauf. Der I(oinmissionär,
der spediteur und clie wichtigsten Bestimmungen des Frachtrechtes.
Agent, Börsengeschäfte.

Wechselreclat.. Stellung des lVechsels im Rechtssystem. Die wirt-
schaftlichen Iìunktionen des wechsels und die diesem zwecke dienenden
Rechtsinstitute. Die wechselfähigkeit, die wechselerfordernisse, die
wechselklauseln, die Bedeutung der einzelnen wechselskripturakte, das
rndossameni, das Akzept, die Zahlung des wechsels. Der anormale Lauf
des wechsels, Regreß, Intervention, Amortisation, lvechselvervielfältigung,
Wechselverjährung.

' Handetstechnik.

Arithmetik.
4stündig: Dozent Dr. Th. Ferjanðið.
Da in diesem Lehrfache neben der Kenntnis der verschiedenen

Rechnungsoperationen des kaufmä'nischen verkehres praktisches,
sicheres und rasches Rechnen als ein Hauptziel gesetzt werden muß,
qo wird mit einer gründlichen Einübung der Rechnungsvorteile und
des Rechnens mit benannten Zahlen (unter Verwendung-'der hier zum
Vortrage zu bringenden internationaien Maß-, Gewichts- und Geld-
verhältnisse) begonnen. Dann rverden die verhältnis-, Geselischafts-,
Durchschnitts- und Mischungsrechnung kurz, der I(ettensatz, die pro.
zent- und PromiÌle- sowie die Zinsenrechnung eingehend wiecterholt.
Hier_auf gelangen zum vortrage (zusammen mit clem einJchtägígen Handels-
kundestoff) und zur Einübung: die Diskontrechnung im rn- uãd Auslande,

¿)ô

die Terminrechnung, die Gold- und Silber- solvie die I\4ünzrechnung im
In- und Auslande, die l)evisen- und die Effektenrechnung auf dem Wiener
PIatze, Net-Appoints; Wertberechnungen del wichtigsten Waren des
Welthanclels, Preisparitäten, l'racht- und Versicherungsrechnungen, clie
Warenkalkulation; die Devisen- und die Eftèktenrechnung im Auslande,
die Arbitrage im Bankgeschäfte; die Zinseszinsen- und Rentenrechnung.

Handelskunde.

1stündig: A. o, Professor Karl Oberparleiter und Dozent Karl
S ei del.

Einführung in die Hanclelskunde. Die verschiedenen Arten der
Zahlung Die Handeltreibenden. Die Hilfsgewerbe des Handels. Das
Verkehrswesen. Der Geld- und Wechselhandel. Förderungsmittel des
Handels, Der Warenhandel. Die Börsen und die Börsengeschäfte'

1(orrespondenz.

3stündig: A. o. Professor Julius Ziegler (mit dem Titel eines
o. Professors) uncl Dozent Karl Seidei.

Begriff, Becleutung und Einteilung der Kontorarbeiten im all-
gemeinen und im besonderen.

Äußere Form und innere Einrichtung kaufmännischer Briefe;
Verfahren mit abgehenden uncl einlangenden Briefen.

Postvorschriíten und die Schriftstücke im Postverkehie.
Briefe über Barsendungen und Barzahlungen für eigene und

fremde Rechnung, Eriagscheine uncl Quittungen, Briefe über An-
weisungen und Schecks und im Giroverkehr; Vergütungen. Der
Scheckverkehr der Postsparkasse und dessen Anwendung in der
Geschäftspraxis. (Der Zahlungsverkehr.)

tsriefe im Wechselgeschäfte: Tratten für eigepe und fremde
Rechnung; die Akzepteinholung; die Korrespondenz in Domizil-
angelegenheiten; Rimessen im Waren- und Bankgeschäfte, Kommissions-
rimessen; Briefe in Protest- und Interventionsfällen; Briefe über Wechsel-
prolongationen, über verlorene Wechsel und über Akzeptationskredite'

Briefe und I(ontorarbeiten im Warengeschäfte fúr eigene und

fremde Rechrung: Offerte, BestelÌungen, Ausführungsanzeigen, Noten,
Rechnungen, Fakturen, Gewichtsspezifrkationen, trViderrufe, Reklamations-
schreiben, Marktberichte, Einkaufsaufträge und -ausftihrurìgen, Conti
finti, Konsignationsfakturen, Verkaufsrechnungen, Briefe mit Agenten
und Vertretèrn; die Begleichung von Warenposten und Mahnbriefe'
(Der Betrieb des Warengroßhandels.)

Briefe und Schriftstücke im Speditionsgeschäfte: Verladungsnoten,
Rezepisse, Frachtbriefe, Ladescheine, Konnossamente, Speditionsau-ftrâge,
Speditioniauisi und Spesenrechnungen (die Bedeutung des Spediteurs).

Schriftstücke irn Lagerhausverkehre, im Versicherungq- und Zoll-
'wesen,

Briefe über Partizipationsgeschäfte in Waren.
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Erkundigungs- und Auskunftsbriefe.
Briefe über Kontokorrente; Empfehiungs- und Kreditbriefe; Briefe

tiber Valuten-, Devisen- uncl Effektengeschäfte einschiießlich der Briefe
über Net-Appoints uncl Partizipationsgeschäfte im Bankgeschäfte (der
Bankbetrieb).

Zirkular e und Dienstofferte,

Buchhaltung.

Ein¡fz:iþy2¡nf iø die Buchhaltøtng, im Wintelsemester, 4stündig,
Buchhaltøng iøz Wøren/¿andel, im Sommersemester, 4stündig: A. o. Pro-
fessor Julius Ztegler (mit dem Titel eines o. Professors) uncl Dozent
I(ari Seidel

Begriff, Zweck uncl Bedeutung der Buchhaltung, gesetzliche Vor-
.schriften über die Führung der Bücher. Die Entwicklung rles l(onten-
systems der doppelten Buchhaltung, I(ontierungsregeln und Kontierungs-
beispiele, clas Hauptbuch und clie Probebilanz. Die Darstellung des Ver-
mögens und seiner Veränderungen im Inventarium, in den 1'agebiíchern
und in den Bestandbüchern; \Vert- und Mengenverrechnung. Das Ztt-
sammenwirken der Handelsbücher eines Großbetriebes uncl clie Ermittlung
des Wirtschaftserfolges. Theorie und Praxis des I(onten- und Bücher-
¿bschlusses nach doppelter Buchhaltung (Monats- und Hauptabschiuß).

Die einfache Buchhaltung als unvollstänclige Doppelbuchhaltung
und cleren Anwendung im Groß- und Kleinhandel.

Besondere Behandlung der Bestand- und Nebenbücher in ver-
schiedenen Wirtschaftsbetriãben, clas Saldakonti und seine Konten
(Debitoren und Kreditoren, Conti suoi und Conti miei; Kontokorrente
nach deutscher, französischer und Staffelmethode mit einfachem, doppeltem
und wechselnclem Zinsfuße, Postsparkassenkonto).

Die Buchhaltung cler Hanclelsgesellschaften.
Praktische Durchführung mehrerer Geschäftsgänge mit Beispielen

aus dem lVareneigenhandel, dem lVarenkommissions-, Konsignations-
uhd Partizipationsgeschäfte, tiber Speditions- und Bankgeschäfte (Buch-
haltungsformen, I(ontrollarbeiten, Eröffnungs- und Schlußbilanz; die
vermögensbewertung)' 

2. Jahrgang.

Fremdsprachen.

Französische und englische Sprache und Handels-
korrespondenz.

4 Stunclen pro Woche.
Fr anzösische Sprache: A. o. Professor.,{chilte"Decker,

I-ic. en droit.
Englische Sprache: I. Kurs (für Aniänger) Dozent Dr. Karl

Brunner, II. Kurs (für Vorgeschrittene) Dozent Thomas W. Mac Callum.
Weiterer Ausbau der Graø¿n¿atiå.; schriftliche übungen, haupt-

sächlich im Anschlusse an die Lektüre handeisfachlicher Darstellungen.

35

Freie Aufsätze. Schwierigere Ûbersetzungen kommerziellel Aufsãtze und
Schriftstücke aus der fremden Sprache und in die fremde Sprache.

Lek,ta¿re fremdsprachiger Tages- und Fachzeitungen. I(onversations-
übungen im Anschluß an die Lektüre unci besonders auch an Seibst-
gelemtes und Selbsterlebtes.

Kurze Wiederholung der zur Erlernung uncl zum Verständnisse
der ,UøndelsÉoresþonden¿ und der damit verbundenen Dokumente
nötigen Vorkenntnisse.

Handel und Handelsleute, Handelsgesellschaften, Hanclbücher,
Postverkehr und Zahlungsmittel.

Korrespondenz im Banþ/zat¿del: Briefe über Barsendunþen und
Barzahlungen für eigene und fremde Rechnung, Erlagscheine und
Quittungen. Briefe über Anweisungen uncl Schecks und im Giroverkehr.
Briefe im lVechselgeschäft, insbesondere über Tratten und Rimessen
für eigene und fremde Rechnung, ferner Briefe in Domizil- und Protest-
angelegenheiten. Briefe über Börsenaufträge und über clen Konto-
korrentverkehr. Empfehlungs- und Ifteditbriefe.

Der LTnterricht wird im 2. Jahrgange zum größeren Teil in der
betreffenden Fremdsprache erteiit.

Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik.

3stündig: O. Professol Dr. Josef Gruntzel, Hofrat.
Vo I l¿suir tsc ltaftsle l¿re. Krrze Wiederholung der elementaren Volks-

wirtschaftslehre.
Agrarþolitìk. Begriff uncl Bedeutung. Die Entwicklung der Lancl-

wirtschaft. Die Agrarverfassung. Die Verteilung des Grundbesitzes. Die
Betriebssysteme. Der landrvirtschafttiche Kredit. Die landwirischaft-
lichen Vereinigungen. Das Unterrichtswesen, Die Förderung der Lancl-
wirtschaft. Die länclliche Arbeiterfrage. Die Agrarstatistik. Die lancl-
wirtschaftliche Versicherung.

Geaeròe- øtnd IndøstrieþolitiÈ. Begriff und Bedeutung. Die Ent-
wicklung von Gewerbe und Industrie. Die Betriebssysteme. Bet¡iebs-
mittel und Betriebskräfte. Die Gewerbeverfassung. Die Industriegesell-
schaften. Kartelle und Trusts. Díe Interessenvertretungen. Gemein-
rvirtschaftliche Betriebe. Die Arbeiterfürsorge. Die Industrieförclerung.
Das gerverbliche Unterrichtswesen. Ausstellungen und Museen. Der Schutz
des gewerblichen Eigentums. Die Gewerbestatistik. Der Bergbau.

fnøere lløødelspolitik Begriff und Bedeutúng. Die trntwicklung
des Handels. Die Betriebsformen. Märkte und Messen. Die Börse.
Die Konkurrenz und ihre BeschrÍinkungen. Die Handelsgesellschaften.
Die InteressenÌ/ertretungen des Handels. Das kaufmännische Bildungs-
\Mesen. Die soziale Frage im Handelsstande.

Dezdschosterreicl¿isc/¿er Zolltarif. Darstellung des österreichischen
Zollwesens. Erklärung des Zolltarifs unter besonderer Rücksichtnahme
auf clie Produktionsverhältnisse.

Das in den Vorträgen gebotene N'Iaterial flndet seminaristische
Verwertung im freien Meinungsaustausch und zu schriftiichen Arbeiten.

'ó
I
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Geographie.

2stündig: O. Professor Dr, Franz Heiderich.

Länderkunde von Europa.
Die physísche und staatliche Gliederung Europas.
Deutsclzo'sterreic/¿. Aalba,¿,, Boden, Iíima, pflanzen- uncl f ierrvelt.

nie Besiedelung. Gliederung der Bevölkerung. nie Gütererzeugung 
'ritbesonderer Berücksichtigung der im Lande ìotwe'digen Merigeri unct

der Entwicklungsmöglichkeiten. f)er Bergbau, die land- und fãrstwirt-
schaftliche Erzeugung, die gewerbliche uircl indust¡ielle Betätigung. Die
\rerkehrsrvege im Innern uncl nach clem Ausla'de. wirtschaft'lichã und
polítische Weltstellung.

Deøtsclzland. Lage und Grenzen. Geologie und Morphoiogie,
SJi*?- und .Hydrographie, Flora und Fauna. Bev.ölkerungsu.rhâltrrirr.;
Einteilung in natürliche Landschaften. Hauptzrveige de"s trvirtschafts-
lebens. La'd- und Forstwirtschaft, Bergbau ot d Htiit"n*esen. Gewer.be
und Industrie. Die verkehrsÌ¡ege. ner Binnenhandel, Außenhandel nach
Mengen, lVerten und Wegen.

D er ?s c /¿ e c la o- s / o zø ah i s c /¿ e s t ø at. D er Ìlhgg a re te s t a at. D i e s c l¿zø e i z.
wsteuroþa, Frankreich, Belgien, Niederla'de, England. Die nortl.isclze,
staøten. osteuroþø; Polen, ukraine, Rumänien, ãas lìussische Reich.
sùdeuroþøt Spanie' und Portugaì, Italien, die BaÌkarrstaaten, ner Be-
griff Onent.

Geographisches Seminar.

2stündig: o. Professo' Dr. Franz Heiderich u'cr Dozent I)r..
Hermann Leiter.

wichtige Neuerscheinungen geographischer Literatur. werde' in
ausführlichen Berichten vorgeschrittener- Semi.arteilnehmer er-örter.r.
Die Teilnehme' erhalten Anleitungen zu selbstândigen wissenschaftlichen
Arbeiten, über die sie in vorträgen berichten. Dãs.seminar bietet alle
Hilfsmittel zur Einarbeitung in die Kennt'is der- Länder, die sich cler-
einzelne als Feld seiner Betätigung zu wählen gedenkt. óer zukünftige
Lehrer arr Handeisschulen erhält die l\{öglichkãit, .i"h auch auße¡halb
de-r vorlesungen mit den Hilfsmitteln zui veranschaulichu'g des wirt-
schaftslebens vertraut zu machen. Im Seminar werclen auch 

"die 
wisse'-

schaftlichen vorbereitungen für die größeren Exkursionen getroffen
uncl nach deren Durchführung clas béobachtete Material verarbeitet.

Welthandelslehre.

3stündig: A. o. Professor I(arl O berparleiter.

Allgemeine Welthandelslehre.
All¿¡eneeiner TeiL organisation des Handelsverkehres. Technik

des Geschäftsabschlusses mii einern Anhange über den internationale'
Zahlungsverkehr'. Bezugs- und Absatzkalkurãtio'., paritätstabellen.

Ð¡

Warenkunde.

4stündig: O. Professor Siegmund Feitler, Dr. scient. nat. der
Universität Tübingen uncl Dozent Dr. techn, Franz Reinthaler,
Ingenieur-Chemike r.

Einleitztng. Die rvichtigsten Methoden zur Ermittlung der'Waren-
beschaffenheit auf makroskopischen.r Vy'ege. Das Mikroskop, sein Bau,
seine lVirksamkeit und Handhabung. Die wichtigsten l(raft- und Arbeits-
maschinen Die Zuckerindustrie, Gärungstechnik (Bier, Alkohol, Wein
und durch Gârung erzeugte Sâuren). Die Getreidearten und Hülsen-
früchte. Müllerei und Bäckerei. Stärke und Stärkeindustrie. Genußmittel
aus clem Pflanzenreich (I(affee, Tee, I(akao, Schokolade). Der l(autschuk
und verwandte Stoffe. Die Lederindustrie und Leim. Fette und Fett-
industrien. GIas uncÌ l(eramik.

. Die Vorlesungen aus der Warenkuncle erfoigen ausnahmlos an
cler Hand von lVarenprobel und werden durch den Besuch größerer
Fabriken ergânzt uncÌ unterstützt.

Warenkundliche Übungen.

2stündig: I)ozent Dr. techn. Franz R e i n th al er, Ingenieur-Chemiker.
Einübung des Lehrstoffes an der Hand von Warenproben. Hand-

habung der in der Praxis verrvendeten Untersuchungsapparate (Getreide-
wage, Kornprüfer, Polarisationsapparat, Alkoholometer etc.). Erstattung
von Referaten. Besprechung einzelner I(apitel, die im Rahmen der
Vorlesungen keinen Platz finden (Gewürze, Drogen, Extrakte, ätherische
Öle und Balsame, I{arze und Kunstharze, Schnitzstoffe, tierische Pro-
dukte wie Perlen, Perlmutter, Korallen etc., Rauhwaren und Stopf-
materialien).

Vorführung von Lichtbildern aus dem Gebiete der lVarenkunde.

I{aufmännische Rechtslehre.

Zivilrecht mit Einschluß des Handelsrechtes.
2stündig: A. o. Professor Dr. Rudolf Pollal< (mit dem Titel eines

o. Professors), Hofrat, o. ö. Professor an der Universität Wien.
Im zweiten Jahrgang wird als eine Einleitung eine kurze Ent-

rvicklung der Rechtsordnung, eine Darstellung der österreichischen
uncl der ausÌändischen Handelsrechtsquellen und der gemeinsamen
Grundsätze und Einrichtungen der Handelsrechte der Erde gegeben;
daran schließt sich eine Darstellung der Rechtsverhältnisse des Hand-
lungshauses (des Einzelkaufmannes Ilvobei das Vormundschaftsrecht
besplochen wird]), der Gesellschaften, cler Reeder, des Personals, des
Kommissionärs und ,{genten; a1s drittes Kapitel knüpft sich die Lehre
vom Vertrag, der lJsance, der Bekräftigung des Vertrages (durch Angeld,
Bürgschaft, Pfandrecht fwobei das Grundbuchsrecht besprochen wird]
und Zurückbehaltungsrecht) und seiner Erfüllung, ferner der Folgen
seiner NichterfüIlung an. 

e*
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Privatwirtschaftslehre (Handelstechnik).

Organisations- und Betriebslehre.

lstündig: O. Professor Anton Schmid, Hofrat.

f. (Aligerneiner) Teil. Grundlagen, Entwicklung, Zíele und Auf-
gaben der Privatwirtschaftslehre der kommerziellen Organisation und
des kaufmännischen Betriebes. Allgemeine Organisations- und Betriebs-
grundsätze. Organisations- und Betriebsformen und Einrichtungen. Die
Ethik im Handel.

ff. (Besonderer) Teil. Die Organisation und der Betrieb der kauf-
männischen tJnternehmungen in den wichtigsten Handelszweigen, mit
besonderer Berücksichtigung des Exportgeschäftes und der Warenhäuser,
die wichtigsten Organisations-, und Betriebsformen und Einrichtungen.
Die Einrichtung der Buchhaltung und des Kontordienstes in diesen
IJntern ehmungen.

Methoden und Folmen der Buchhaltung.

'Im Wintersemester, 2stündig: O. Professor Anton Schmid, Hofrat.
Geschichte und Entwicklung der Buchhaltung der wichtigsten

Methoden und Formen. Die wichtigsten Buchhaltungsformen in den angel-
sächsischen und romanischen Staaten. Die gebräuchlichsten Formen der
Iiontrollbuchhaltung. Die Anwendung der französischen und amerikanischen
I3uchhaltung in den verschiedenen lYirtschaftsbetrieben. Die Buchhaltung
bei Aktiengesellschaften. Die neuere Buchhaitungsliteratur.

1'echnik uncl Buchhaltung cles Exportgeschäftes.

Im Sommersemesteï, 2stündig: O. Prolessor Anton Schmid, Hofrat.
Der Betrieb des Exportgeschäftes. Die Verrechnung und Buch-

haltung des Exportgeschãftes. Firmenkunde. Die Exportgeschäfte der
Fabriken, Exporteure und Exportvertreter und clie hiebei vorkommenden
r\rbeiten, Korrespondenzen und Rechnungen. Der Jahresabschluß bei
lìxportgeschäften. Neuere Literatur.

1'echnik des Bankgeschäftes.

Im Wintersemester, 2sttindig: A. o. Professor Julius Ziegler (mit
dem Titel eines o. Professors), Mitglied der Prüfungskomrnission für
das Lehramt an höheren Handelsschulen (Handelsakademien), ständiger.
beeideter Buchsachverständiger des Handelsgerichtes und des Landes-
gerichtes in Strafsachen.

Die Bankgeschäfte und die Arten der Banken, der Bankbetrieb,
seine Einrichtung und seine Durchführung. Die Bankabteilungen und ihr
Zusammenwirken. Die Geschäftsabrvicklung in den einzelnen Abteilungen
und deren Briefverkehr. Die Terminologie und das Formularienwesen
im Bankbetriebe.
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Buchhaltung cles Bankgeschäftes'

Im Sommersemester Zstündig: A. o' Professor Julius Zíegler
(mit dem Titel eines o. Professors), Mitgliect der Prüfungskommission

itit dæ Lehramt an höheren Handelsschulen (Handelsakademien), stän-

diger beeideter Buchsachverstäncliger des Handelsgerichtes uncl des

Landesgerichtes in Strafsachen'

Übersicht über clie Bankgeschäfte und den Bankbetrieb bezügliclr

ihrer buchhalterischen Darstellung. Die l(onten und Biicher in cler-

Bankbuchhaltung. Die verschieclenen Formen cler Buchhaltung im Bank-

betriebe und die Buchhaltungseinrichtung eines größeren Bankhauses.

Buchhalterische Durchführung èinzelner und zusammenhângender Beispiele

aus cler Praxis der Bankgeschäfte. Die Technik des Bankkontokorrentes-
I)er Konten- und Bticherabschluß.

Handelstechnisches Seminar'

2stündig: l)ozent Fritz'fincl1, diplomierter Exportakademiker

und Assistent Josef I( olarski.
!Vintersemester. Wiederholung der kaufmännischen Arithmetik

und Korrespondenz mit übungeo" und besonclerer Berücksichtigung

del schwierigeren Abschnitte.

sommersemester. verbuchung eines mehrmonatigen Geschäfts-

planes aus dem Exportgeschäft (Gesellschaftsfrrma) mit Monats- und

J ahresabschluß.

3. Jahrgang.

Fremdsprachen.

Französische und engiische Sprache und Handels-
korrespondenz.

4 Stunden Pro Woche.

F ranzösische Sprache: A. o. Professor Achille D ecker,
Lic. en droit

Englische Sprache: Dozent'I'homas W' Mac Gallum'

LeÉtøire nach passender Auswahl; freie Besprechurgen - über

dieselbe in Form der Konversation. Größere Aufsätze. Die Hörer haben

in der Folge die selbständige Ausarbeitung von vorträgen und 'The-

mata, welJhe mit den Zielen der Hochschulen i' .näherer B.eziehung

stehen, und die Wiedergabe derselben in einer bestimmten Reihenfolge

zu übernehmen. Kritik und Diskussion dieser Vorträge'
Aøslan¿lsþ.ønde. Eíngehendes Studium des betreffenden sprach-

gebietes, inklusive der Kãlonialcharakteristik des Landes und der

Ëinwohtr"t. Verfassung uncl Verwaltung, Handels- und Gerverbegerichte,

Handelskammern, Böisen und Bankinstitute. Grundzüge des Hanclels-

und.Wechselrechtes. Handelsmarine un.d Handelshäfen'
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Briefe für eigene und fremde Rechnung im \varerrhandel, mit
besonderer Berücksichtigung des lyelthandels, Bãstellungen, Ausführung,
Begleichung, Mahn- und Reklamationsbriefe. Einkuurrl irrJ ü".ì.""rr_
aufträge und Ausführungen, Marktberichte. Briefe ti¡er partizipuiiorrr-
geschäfre in lvaren. Briefe und schriftstücke im specritio'.gå!"tarr..
trrkundigungs- und Auskunftsbriefe. Zirkurare und dienstoffeite.

Der Unterricht wird im B. Jahrgange ausschließtich in áer be_tr'effenden Fremdsprache erteilt.

Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik,
3stündig: O. professor Dr. Josef Gruntzel, Hofrat.
Àztf ere .FløørÌelspotitiÉ.. Die handelspolitischen Systeme. Diezörle uncl ihre Arten.. Die zortarife. Die Handelsvertrag...-'st.;.r, orraPrämien in der Handelspolitik-_ Zollpolitische Verkehrr'n.güorduog"".

Handelsstatistik und Handeisbilanz. institutionen der Exportförcierung.Erklärung der Zolltarife und Handelsverträge des Auslancles.
. .ï/erÃ.elnspolitiÈ. Begriff und Bedeuting. Die Entwickluns desverkehrs. Die srraßen. Die Eisenbah'en. Die Ëirr,""."n"irirîrì)'öiË s."_schiffahrt. Posr, TelegrTh :ld-Telephon. Oi" fr.unsfàrrrãr.i"f...."g.

"lìiøanzzaissensckøft. Die Einnahme' und eusga,en ir. st"u*-haushalt' Das Steuerr'vèsen mit besonderer Rücksicht auf österr.eich.Die Staatsschulden uncl der Staatsschulderrãi.rr.t.
Das in 'den vorträgen gebotene Material ûndet seminaristischeverwertung im fre.ien Meinungsãustausch uná zu schriftrich"n ar¡.it"rr.

Geographie.

2stündig: O. professor Dr. Franz Heiderich.
Länderkunde der außereuropäischen Erdteile.

. Asln. Vergleichender überblick und die Hauptlandschafren.Vorder.asien physisch, r.virtschaftlich und politisch
Die osialiscl¿en rfot¿søt¿ldøtrer. vo.der- und Hinterindien. Diemalayischen Staaten. China. Japan.
Kleinasien, Syrien und palàstina, Armenien, fran.

. . Afriha in seiner Gesamtheit únd seine ituoptìu.ra."haften inphysischer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht.
Nordafrika. Die Zone der Sahara. Das tropiìche Afrika.Das außertropische Südafrika.
Australierc unrl die i2oþøesische fnselwelt.
AtnerìÃa' Norcamerika. I(anada. Die vereinigten staaten vonAmerika. Mexiko. Mitteiamerika und d[ westindischen Inseln. Süd,amerika' Die Disoosition des stoffes ist,--abgesehen voo Aoderuog.rr,die durch .die geågraphische Eigen"rt lå¿*sï";;;; ;î ?i.iliï,*i"bei Deutschland. B1sónde.".n"ri"Lri"h;il;; finden jeweils die wich_tigsten Häfen und frequentiertesten seeîege sowie die Beziehungender einzelnen Gebiete zur mitteleuropair"fr"i Wirtschaft.

4I

Geographisches Seminar.

2stündig: O. Professor Dr. Franz Heiderich und Dozent Dr.
Hermann Leiter.

lVichtige Neuerscheinungen geographischer Literatur werden in
ausfûhrlichen Berichten vorgeschrittener Seminarteilnehmer erörtert.
Die Teilnehmer erhalten Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen
Arbeiten, über clie sie in Vorträgen berichten. Das Seminar bietet
alle Hilfsmittel zur Einarbeitung in die Kenntnis cler Länder, die sich
der einzelne als Felcl seiner Betätigung zu rvählen gedenkt. Der zu-
künftige Lehrer an Handelsschulen erhält clie lVIöglichkeit, sich auch
außerhalb der Vorlesungen mit den Hilfsmitteln zur Veranschaulichung
des Wirtschaftslebens vertragt zu machen. Im Seminar werden auch
die wissenschaftlichen Vorbereitungen für die größeren Exkursionen
getroffen und nach deren Dúrchführung das beobachtete lVlaterial ver-
arbeitet.

Welthandelslehre.

3stündig: A. o. Professor l(arl Cberparleiter.
Allgeøeiner Teil, Lagerhaus- und Warrantverkehr. Internationales

Transport- und Versicherungsïresen.
Sþezieller Teil. Der Handel Deutschösterreichs, Deutschlands und

der Nationalstaaten. Der Handel Englands und seiner Kolonien, vor
allem cler Dominions, der Handel der Vereinigten Staater von Nord-
amerika, Frankreichs und Nordwesteuropas,

Im übrigen wollen die Handelsbeziehungen und die Eigenart
des Handelsverkehrs immer unter Voranstellung seiner Organisation
und 'fechnik folgender Gebiete behandelt werden: Polen, Rußland,
cler Balkan, die nordischen Länder, clie südeuropäischen Länder, clie

Levante, der ferne Osten, Süd- und Zentraiamerika, Nord- und West'
afrika.

Seminar für Welthandelslehre.

Im Sommersemester 2stündig: A. o. Professor Karl Oberparleiter.
Im Seminare soll den Hörern Gelegenheit geboten werden, sich

unter Anleitung in Spezialgebiete zu vertiefen uncl die Ergebnisse
dieser Arbeit in Form mündlicher und schriftlicher Referate zu ver-
werten. Diese Spezialisierung wird in der Hauptsache eine solche nach
bestimmten Branchen oder aber nach Handelsgebieten sein und sich
möglichst nach <len Zukunftsplänen cler Stuclierenden richten.

'Warenkunde.

4stündig: O. Professor Siegmund Feitler, Dr' scient. nat. der
Universität Tübingen.

Textilindøstrie (Rohstofflehre, Spinnerei, Zwirnereí, Weberei,
Bleicherei, Färberei, Druckerei uncl Appretur). Papierindustrie. Me-
tallurgie. Holz uncl Kork.
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Die Vorlesungerì aus der Warenkunde erfolgen ausnahmslos an
der Hand von Warenproben und rverden durch den Besuch größerer
Etablissements ergänzt und unterstützt.

'Warenkundliche übungen.

2stündig : Doze't Dr. techn. Franz Re i nth arer, Ingenieur-chemilier.
Wiederholung des gesamten Lehrstoffes (auch des I. und II. Jahr-

ganges) an dêr Hand von Warenproben. Handhabung der in der
Praxis verwendeten untersuchungsapparate (Garnwagen, Dlehungsprüfer,
Festigkeits- und Dehnungsprüfer fiir Garne, Gewebã und papiõrj natz-
apparat etc.). Zusammenfassende Referate über einzelne Gebiete der
trVarenkunde.

Vorführung von Versuchen und Lichtbildern.

Kaufmännische Rechtslehre.

Ziviir.echt mit Einschluß des Handelsrechtes.

2stündig: A. o, Professor Dr. Rudolf pollak (mit dem Titel eines
o. Professors), Hofrat, o, ö. Professor an der Universität Wien.

Der dritte Jahrgang bringt die Lehre von den einzeinen
Verträgen (I(auf-, Miet-, Lohn-, Speditions-, Lagerhaus-, Versicherungs-
vertrag); die Darstellung der Geschäftsgründung von Einzel- und Ge-
sellschaftsunternehmungen (wobei das Konzessionisystem und das Aktier-
regulativ zur Erörterung gelangen) uncl die Regêh über den schutz
des Geschäftsbetriebes (unlauterer'wettbewerb, ñu,n"n.- und Firmen-
schutz, Etablissementsbezeichnung, Marken-, ÙIuster-, patentschutz, Be-
schränkungen cler Ausverkaufe). Den schluß bildei ein Kapitel: c.las
Geschäftsende, in dem Erbrecht und Nachlaßabhandlung, Liquicration,
Konkuls- uncl Ausgleichsverfahren erörtert rverclen,

Internationales trVechsel- und Scheckrecht.
Im lVintersemester, 2stündig: A. o, professor Dr. Ludrvig Strauß

(mit dem Titel eines o. Professors), Rechtsanwalt.
Iï/e c /¿se lre c l¿t wiederholung des österreichischen wechselrechtes.

Erfo'dernisse der Giltigkeit ausländischer wechser im Inrande und
inländischer wechsel im Auslande. Gegenüberstelrung der Grundprinzipien
des deutschen und des französischen wechserrechtes, Herrschaftrg"bi"t"
beider wechselrechtssysteme und Quellen des ausrändischen wichsel-
rechtes. Die wechselerfordernisse in den einzelnen Lândern. Die wichtig-
sten Norme' des französischen und engiischen .wechserrechtes. semi-
naristische Behandlung des stoffes durch praktische wechselrechtsfálle.
Das Haager lVechselrecht.

scl¿ecÉrec/¿t. Das österreichische scheckgesetz, die Behandlu'g des
schecks alswechsel inEngland, das französiscieScúeckrecht, die Hiager
Vorschläge.
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Grundzüge der Rechtsverfolgung im In- und Auslande.

fm Sommersemester, lsttindig: Dozent Dr. Siegmund Grünberg,
Oberlandesgerichtsral.

Die Gerichtsorganisation, Zuständigkeitsordnung, die Organisation
der Parteienvertretung (Aclvokatur, Prokuratur), das Kostenwesen sowie
ein allgemeines Bitd cles Ganges des Zivilprozesses in Österreich und
del fär clen österreichischen Export wichtigen auslänclischen Staaten.
Die Zuständigkeit uncl clas Anmeldungswesen im Konkurse in Österreich
uncl in den auslänclischen Staaten.

Privatwirtschaftslehre (Handelstechnik).

Organisations- uncl Betriebslehre.

lsttindig: O. ProfesSor Anton Schmicl, Hofrat.
III. Teil. Wisseøsclza¡ftlicke Betrieúsfiihrtmg. Die rvichtigsten

Organisationsformen uncl Betriebseinrichtungen der industriellen Unter-
nehmungen. Die Einrichtung cler Buchhaltung uncl des Kontordienstes
in Fabriken. Die wissenschaftliche Betriebsführung. Das Taylorsystem,
seine Vorteile uncl Nachteile. Anwendunþ und Verbreitung des Taylor-
systems. Ergebnis.

IV. Teil. Die Privatwirtschaftsstatistik und clie statistische Buch-
haltung. Das Propaganda'lvesen und die moclerne Reklame. Organisation
und Betrieb von I(artellen, von öffentlichen und gemischtöffentlichen
Wirtschaftsunternehmungen und von sozialisierten Unternehmungen.

Industrielle Bilanzlehre.
. Im Wintersemester 2 stünclig : O. Professor Anton S ch m i d, Hofrat¡

Grundlagen, Aufbau und Arten der Bilanzen, eingehende Er-
läuterung cler Bilanzen industrieller Betriebe und Einftihrung in clas
Verständnis und die Beurteilung solcher Biianzen. Die 'fechnik der
Bücher- und Bilanzrevision,

1'echnik uncl Buchhaltung des Fabriksgeschäftes,

Im Sommersemester, 2stündig: O, Professor Anton Schrnid, Hofrat.
Die Grundlagen, Ziele und Aufgaben des Betriebes der Ver-

rechnung uncl Buchhaltung von Fabriken, Die wichtigsten Arbeiten
uncl Buchungen in Fabriksunternehmungen, die Geheimbuchhaltung.
Die Kontrolle in Fabriksbetrieben und der .fahresabschluß in Fabriken.
'Literatur.

B ankbilanzen.

Im trVintersemester, 2 stündig: A. o. Professor Julius Zíegle,-
(mit dem 'Iitel eines o. Professors), Mitglied der Prüfungskommission
für das Lehramt an höheren Handelsschulen (Handeisakademien),
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ständiger beeideter Buchsachverständiger cles Handelsgerichtes uncl cles
Landesgerichtes für Strafsachen.

Die Lehre über die F.rrichtung vo' Bankbilanzen unter Zugrunde-
legung der rnatei'ialistische' Zrveireihentheorie. Die buchhalierische
Iìehandlung des Aktienkapitals mit seinen veränderungen und cler
I(apitalsanteile bei Gesellschafterr m. b. H. Die Reservenîerschieciener
Art' Bewertungskonten, transitorische posten und dergleichen. Die ver-
m.ögensbewertung in der Bankbuchhaltung nach Gesãtz und Gebrauch.
Bilanzen uncl Steuer. Lesen und l(ritik vón Bankbilanzen.

Bankseminar.

Im Sommersemestel., 2-stündig: A. o. professor Julius Ziegler(mit dem Titel eines o. professors¡, r\l;tgtiea der prufünlri.on,'-iJr;o,,
für das Lehramt an höheren Hancrerischuren (Hande"kakade,nien¡,
ständiger beeideter Buchsachverständiger cles HanclËrsgerichtes onl .1.,
Landesgerichtes für Strafsachen.

Übersicht über das Gesamtgebiet cies Bankwesens und der Bankbuch-
haltung. I(ontoristische und buchLalterische Durchführu'g p.ur.tir"hei n"i-
spiele. wissenschaftiiche Behandlung aktueller T'agesfragJr'aus dem Bunt -
und Börsenwesen.

Handelstechnische übungen.

2stündig: Dozent_ I(arr seider, diprom. Exportakaderniker uncl
Dozent Fritz Tindl, diplom. trxportakaclemiker.

wintersemester: übungen aus dem Gebiete der Buchhaltung bei
Aktiengesellschaften. Ausarbeitung eines Geschäftsplanes .io", À!.'rrtor-
geschäftes in englischer Buchhaltung uncl eines Geschaftspraies in
französischer Buchhaltung

sommersemester: Internationa'Ies übungskorrtor. Biranzübungen.

Wahlfreie Vorlesungen und übungen.
Zweite, bezw. dritte Fremdsprache.

- 
üahenis.clze Sprøclae. I. Kurs 4 stündig, II. Kurs 2 stünclie:Dr. Josef Huber.

^ 
Sþatzlscl23 S4r1c(e, L.I(urs 4 sründig, II. Kurs 2 sttindig: a. o.

Professor Dr. Josef Priebsch.
_ Portagiesisclze S¿røclze. I. Kurs 4 stündig, II. Kurs 2 stüncrig:Dr. Josef Huber.

_-_.,. lolln"di-sclze Sprac/te. l. Kurs 4stündig, II. Kurs 2stündig:Wilheim van den Berg.

!11s;s;he S¿røc/t1. I.](!rl 4stündig, II. Kurs 2stündig: Dr. Irvan
-e rr¡atelj, Kustos an der. Hofbibliothek.

serúo-þroatisclze 
.spraclze. r. Kurs 4stündig, II. Kurs z stündig;Dr. Josef Nugy, Archivi- uncl Bibliothekskonzipìsi.

4D

I. I{uls.

Elementargramrnatik, teichte Lesestücke, einfache schriftliche
Übutrgen, Einftihrung in die kommerzielle Terminologie.

II. I(urs.

Fortsetzung der Grammatik, schwierigere Lesestücke, Handeis-
briefe nach Originalen aus der Geschäftspraxis, Lekttire von 1'ages-

und Fachzeitschriften und daran anschließend I(onversationsübungen
über Tagesfragen sowie über Themata volkswirtschaftlichen und kom-
merzíellen Inhaltes.

Deutsche Sprache für deutsche Hörer.

2sittttdig: Dozent Dr. Georg Hüsing, Privatdozent der Wiener

Universität.

Diese Vorlesungen über lVerclen und Wesen der neuhochdeut-
schen Schriftsprache sollen der anerkannten Verwahrlosung der deut-

schen Schriltsprache zumal in Österreich steuern und zugleich den

lediglich auf die praktische Verwendung eingestellten.Lehrlâchern ein

tibei clas bloß Notwendige hinaus gehencles Unterrichtsfach an clie

Seite stellen.

L Teit (Wintersemester)'

I. Die Begrife: Sprache, Schriftsprache, Mundart' Neuhoch-

deutsch, Hochdeutsch, Deutsch, Germanisch, Arisch' Sprachstämme,

Sprache und Rasse. Sprache und Sprachwerkzeuge (Lautphysiologie)'
Sþrache und Ohr (Phonetik). Sprache uncl Auge (Schrift und Schrei-

bung). Sprache und Denken (Satzbau).

2. Die Gesc/¿ìcl¿te ?tnserel' Sclzriftsþrache mit Sprachproúen'
Arisch, Germanisch, Deutsch, Hochdeutsch, Niederdeutsch. Altdeutsche
Grammatik und Lesestücke. Proben aus dem Mittelhochdeutschen und

dem Alemannischen Hebels. Einführung in das Verständnis des Nieder-
cleutschen. Deutsche Muldarten der Gegenlvart.

II. Teil (Sorrmersemester).

7. Theoretisches ; Die Laute des Neuhochdeutschen, lVluster-

aussprache, Lautlehre und Rechtschreibung. spracherscheinungen: Ab-

taut, Umláut, grammatischer Wechsel, Assimilierung, Dehnung und

I(üizung, Lautvãrschiebungen. Wortbildung. Etymologie, Analogie'

2. Praktisches : I ormenlehre : Flexion, Stämme, Wortklassen'

Lehnrvort und Fremdwort, Entgleisungen. Der Satzbau. Sprachrichtig-
keit, Sprachschönheit, Ausdruckifahigkèit, Rilder und Redefiguren' Die
gebond'.r" Form. Grundsätze uncl Richtlinien für den Gebrauch cler

Schri[t; prache.
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Deutsche Sprache für nichtdeutsche Hörer.

2stüncìig: I)ozent Hans Strigl, professor an der Handelsschule
des'Wiener Kaufmännischen Vereines.

47

II. Die Verfassungs- und Verwaltungseinrichtungen der rvichtig-
sten l(ulturstaaten mit besonderer Berücksichtigung der anglosâchsischen
Staaten,

Seewcsen und Seerecht.

2stündig: Dozent I)r. Paul Schreckenthal, Ministerialrat im
d. ö. Staatsamt für Ä,ußeres, Kapitän rveiter Fahrt.

I. Seezøesen. Die verschieclenen Schiffstl'pen. Das lVichtigste über
den Bau, die Einrichtung und Ausrüstung des Schiffes. Sicherheits-
vorrichtungen und Rettungsmittel. Deplacement, Tragfähigkeit, Lacle-
fähigkeit, Brutto- uncl Nettotonnengehalt, Tiefladelinie, Stabilit¿it. Hilfs-
mittel der Navigation. Schiffsklassifizierung. Hafeneinrichtungen.

2. Intern atioøales ò¡fentli c laes Se ere c ht ( Vo'/ É,e rs e e re c ht). Begritr
und Queilen des internationalen Seerechtes; Friedensseerecht: Freiheit
des Meeres, Territorialgewâsser, Nationalität der Seeschiffe, Rechtsver-
hältnisse der Seeschiffe außerhalb der heimischen Gewässer. Inter-
nationale Streitigkeiten und clerenAustragung, Schiedsverträge, Retorsion,
Repressalien, Kriegsseerecht: Kriegführende Parteien, Kriegsgebiet, Mittel
der Seekriegsführung: Kriegsschiffe, Hiifskreuzer, Minen, der U-Boot-
I(rieg, Seeleuterecht, Konterbande, Blockade, Prisengerichtsbarkeit, Neu-
tralität.

3. O¡enttl ctte s o'sterr eíc his c lae s Seere c /zt. Quellen des öffentlichen
Seerechtes. Behörden in Seeangelegenheiten. Flaggenrecht (Registrierung
der Seeschiffe). Schiffspapiere. Sicherheitsvorschriften. Personen des öffent-
lichen Seerechtes: .Eigentümer des Schiffes (Reeder), Schiffsbesatzung. Be-
fähigungsnachweis, Rechtsverhältnisse der Seeleute. Fürsorge für die See-
leute. Vorschriften über Schiffahrtsbetrieb und Schiffsverkehr. Seepolizei.
Seeverklarung. Schiffahrtsgebtihren. Staatliche Förderung der Schiffahrt.

4. Priztøtseereclt,L Qwelleø des Priaøtseerec/ates, Das Seeschiff.
Eigentumserwerb. Schiffseigentümer : rechtliche Stellung und Haftpflicht
(Abandon). Pfandrecht. Seefrachtvertrag: Alten, Abschlu6 und Inhalt.
Liege- und Überliegezeit. Konnossament (trrklärung der Konnossanente
der größeren Schiffahrtsgeseilschaften). Haftung des Verfrachters. Auf-
lösung des Frachtvertrages. Pfandrecht aus dem Frachtvertrage. Bocl-
merei, Havarie (gemeinschaftliche und besondere). Die wichtigsten !-älle
der gemeinschaftlichen Iilavarie unter Berücksichtigung der York-
Antwerp-Rules. Dispacheregulierung. SchiffszusammensioßfBergung und
Hilfeleistung in Seenot, Seeversicherung: Gegenstand der Versicherung,
Versicherungswert und Versicherungssumme, Prämie, Doppelversiche-
rurg, Gefahr, Dauer der Haftung, Anzeigepflicht des Versicherten,
Ersatzleistung des Versicherers. Abandon.

Transport- und Tarifrvesen.

2stündig: Dozent Dr. Viktor Ondraczek, Ministerialrat im
D, ö. Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten.

Volkswirtschaftliche Grundlageu. Der Güterverkehr. Historische
Darstellung der Entwicklung des Eisenbahn-Tarifwesens. Tarifsysteme,

Gründliche wiederholung der Formenrehre. Bei der Lehre vom
zeitwort besonders Einübung cler starken verba; unterscheiduûg von
vergangenheit und Mitverga'genheit. Einübung des gesamten" zur
Fo'menlehre gehörigen Stoffes an satzbeispieren, clie uon ã"r, FIörern zu
biiden sinrl.

vollständige lYiederhorung der- Satzlehre. Der einfache satz. Die
satzverbindung und cler zusamme'gezogene satz. Das satzgefüge.
Direkte uncl indirekte Recle. t{ach vorgãftihrten Mustern habin die
Hörer selbst für atle in diesem zweiten e¡schnitt in Betracht kommenden
Satzarten Beispiele zu finclen.

rn jeder vorlesung werden die ersten zehn Minute' für ein
kurzes Diktat verwendet, werches bis zur nächsten Stunde kor.rigiert
uncl in derselben besprochen wird.

Jede woche eine schriftliche Arbeit, die korrigiert wird und bei
deren Zurückgabe die hauptsächlichsten Fehler bãsprochen rverden.
Diese schriftlichen Arbeiten sind Nacherzählung"n, kl"irr"re Aufsätze
über ein gegebenes Thema oder über ein Theña nach Wahl.

Jede woche hält ein Hörer einen etwa eine viertelstunde in
Anspruch nehmenclen vortrag über einen beriebigen Gegenstand (Er-
lebrrisse, Reiseerinnerungen, Naturschildeïungen, ka"ufma'nische, lvaren-
kundliche, 

_geographische Themen), Bespreðhung des Vortrages durch
Lehrer und Hörer.

Enzyklopädie tler Atlgemeinen Chemie und Technologie.

åbezw' 2stündig: f)oze't Dr. techn. Fra'z Reinthaler, Ingenieur-
Chemiker.

Mit besond.erer Berücksichtigung der technisch wichtigen pro-
clukte, wie Brennmaterialien, chemische êroßindustrie, petroleum] reu"irt-
gas, trockene Destillation, Karbide, Azetylen, Diingermateriaiien und
I(unstdünger, Schwefel, phosphor, Zündhôkchenfabiikation, Bau- und
Mörtelmaterialien (Gips, Kalk, Zement).

Verfassungs- und Verwaltungslehre, Statistik.

. 2stündig: Dozent Dr. Fritz sander. privatdozent an der univer-
sität Wien.

. - 
I. Grundzüge der allgemeinen Verfassungs- und Verwaltu'gslehre

mit besonderer Berücksichtigung des Finanz-] Gewerbe-, ciffen"tlichen
versicherungs- uncl Konsulairechtes, entwickelt an dem Rechte des
deutschösterreichischen, tschecho-srorvakischen, polnischen, ungarischen
und südslawischen Staates.

. Grundzüge der verwartungsstatistik mit besonder.er Berücksich-
tigung der Gewerbe- und Handãlsstaristik.

I

I

I

I
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llarifbildungsarten. Eisenbahn-Betriebsreglement und internationale
ubereinkommen. Gütertarife in Deutschösterreich und in den NationaÌ-
staaten, Eisenbah.verbände, Tarifkartelle; Tarif-e cles Auslandes; direkte
rnlands- u'd Ausla'dstarife. Refaktie uncl Reexpeditionsbegünstigungen.
Häufige praktische übungen im Berechneo d". Frachi ftir'Cuter-
versenclungen nach dem Auslande.

Pro duktionskalkulation.

Im wintersemester wöchentrich 2 stunden. Dozent Karr Seider,
diplomierter Exportakademiker.

Wesen und Arten: Vor- und Nachkalkulationen, Einzel_ und
sammeìkalkulationen. Zusammenhang mit verkehrskarkúlationen und
Grenzen.gegen clieselben. Setbstkostãn und Verkaufspreis.

Faktoren rler produktionskalkulationen, direkie und indirekte
Selbstkosten. Roh- und rIilfsstoffe, Löhne, rvlaieriarverruste, Neben- undAbfallprodukte, Generalunkosten.

I(alkulation und wissenschaftriche Betriebsführung. organisatio'
der selbstkostenermittlung. Zusammenhang mit der kaufirenoiJchen uo¿
Ausbau der Betriebsbuchhaltung.

Unkostenstatistik, Rentabilitätsberechnungen.

Gesundheitspflege.

Im Wintersemester, 11/r. stündig: Dozent NI. U. Dr. Karl Ullmann,
Privatdozent an der Univeriität WiËn.

__, ., Ausgervählte Kapitel:- Hygiene. des lQimas, der Ernährung,Kleidung, Arbeit und des spoites. über Krankheitsursachen mit be_sonclerer Berücksichtigung der Intoxikation uncl Infektion. sperieilesüber gerverbliche Intoxikitionen. Spezielres über die *r"rrtrg.i* epi-demischen, speziell tropischen InfeËtionskrankheiten. wesen îol vo.-
beugung der venerischer^ I(rankheiten. Ausgewählte Kapitet ti¡e, ver-
kehrs- (Eisenbahn-, Schiffs-) und Tropenhygiene.

ubungen fúr die Studierenden der Hochschuie fúr
Welthandel.

Ì\{ikroskopische übungen für Anfânger.

I)ozent Dr. techn. Franz Reinthaier, Ligenieur_Chemiker.

. winter:semester, 2stündig, Gebühr 30 K (wofür jedem I(ursteir-
i,;,|T^"j "]r Mìkroskop samt Bésreck zur Verfügung gesiellt wird), DasntrKroskop' serne -Bestandteile und seine Handhabung. Bestimmuíg der
)r_elqröj:erunS. Mikroskopische. Nlessungen. IJntersuchung von Stäïke,ÀIehl, Hefe, Fasern und Textirerreugois"ser,, Zeichnen ¿eio¡i.Lt"-oo¿Ha'dhabung cles Zeichenapparares. 

-Einfache 
f,fin.il"nø;;. 

^"" -

Mikroskopische Übungen für Vorgeschrittene'

Dozent Dr' teÒhn. Franz Reinthaler', Ingenieur-Chemiker'

Sommersemester, 2stündig, Gebühr 30 K (rvofrir jedem l(ur$eil-
nehrner ein l\{ikroskop samt 

-Éesteck zur Verfügung gestellt 
--rvird)'

H.rrt"ttong von Schniitpräparaten durch Schneiden mit dem Rasier-

messer uuî freier Hancl 
^und 

mittels des Handmikrotoms, Handhabung

des Minotschen Mikrotoms. Herstellung von Faserquerschnitten, unter-
suchung von Genußmitteln (Tee, I(akao, 

- 
Pfeffer, Zimt)' Unters rchung

der wi.htiesten Holzarten 
'(Fichte, 

Lincle, Aspe, Erle, Eiche, 
- 
Esche'

UIme, Nußïaum, Ahorn, Roìbuche, Weißbuche, Pitch'pine, IVlaha-eoni,

Ebenírolz, palisánder, Teakholz, Palmenholz). Anfertigung von Mikro-
photogrammen.

StenograPhie.

I. I(urs (fûr Anfänger) 2stündig; II' I(urs (für Vorgeschrittene)

2stündig; IIL I(ur.s (Englische ulld französische stenographie für.Hörer'
ãi" di"" 

'!'r"mdsprache - und die deutsche Stenographie - 
ber-eits be-

herrschen) im lYintersemester englische Stenographie, im Sommer-

semester französische Stenographie, 2stünclig: I)ozent Hans Strigl,
professor an der Handelsschtite cles Wiener l(aufmänrtischen vereines-

I. I(ui.s: wortbildung und woitkürzung. Einführung,in clie Satz-

kürzung. Diktate von Gescñäftsbriefen (60-?0 Wörter in der lvlinute)'

II. I(urs (Attstiltlttngskurs): Systematische eit-e1i1nS zlm Ge-

brauche der satzkürzor-tg io der Praxis. schnellschriftliche ubungen

(90 - 100 trVörter in der Minute)'

IIL Kurs: Französische uncl englische Stenographie, und zwar:

Übe::tragung des Gabelsbergerschen-systems auf das Französische nach

J. nuurr?r, "und übertragoig a"r Gabelsbergerschen Systeri"rs auf das

Englische nach Heinrich Richter.
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Maschinschreiben.

Franz I( o ii m, Hilfsämter- oberdirektor im deutschösterreichischen

Staatsamt für Volksernährung.

In Gruppen, 2stündig, Gebühr 10 I( pro Semester'

f) ie Entlvicklungs geschichte der Schreibmaschine. Z'rveck, Bedeutung,

Verrvendung und nenaicltung der Schreibmaschine. Die rvichtigsten und

u* naongr.,".n verwendeten Schreibmaschinen. Die Instandhaltung und

ffápurutoi der Schreibmaschine. übungen im Schreiben auf der Schreib-

rnaschine nach l{onzept uncl Diktat.
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Ei njäh riger Abitu rienten ku rs.
Lehrplan für den Abiturientenkurs an der

schule fúr Welthandel.
A. Stundenübersicht.

Leh¡fächer

a) obligare.

Hoch-

Wöcbent-
licte

Stunden-
zahl

ó
2
2
4
2
2
2
a,

2

Kaufmännische Arithmetik . ....
Handels- und 

.Wechselkunde 
.

Korrespondenz und l(ontorarbeiten........
B_uchhaltung und übungskontor. . ...... ..
Handels- und Gerverberccht .

Volkswirtschaftslehre
Warenkuncle
Hanclelsgeogtrpfri.' 

"rr¿ 
S,"ìlr,lt ............. .....

Politische Arithmetik
eine oder r*.i ¡ì"-à"p;;;h;;, ;;à 

"*à'r,Fralzösische Sprache uncl i(orrespoád.n,

-Ll(urs für Anfänger. .j.....
lt. ,, ,, Vorgeschritteùe . .

Eng-lische Sprache 
"uncl 

I(orresp""¿àr)
_L Kurs frir Anfänger

- If. ,, ,, Vorgeschrittene . . . ,
Itallenrsche, spanische, portugiesische, hollänciische,

und serbokroatische Sþrachã und Éorrespondenz
_I. I(urs für Alfänger
lL ,, .r, Vorgeschrittene....

b) nicht obligate.
Warenkundliche übungen......
Deutsche Sprache frirãeutsche Hörer. .. ...,
l)eutsche Sprache für nichtdeutsche Hörer
Gesundheitspflege . .

Stenographie.......
l\{aschinschreiben ..

russische

Sonderkarse laøt Sonderþ,ursþr ogra mm.

B. Lehrstoff,

Kaufmännische Arithmetik.
5 Stunden wöchentlich.
A. o. Professor Karl Oberparleiter, Dozenten Dr.T.heodor Fer-jancic, Karl seidei und Fritz 'i'indt, es'risterrt"r, Heinrich Adamecund Max Albrich.

5
1

5
4

4
2

1

2
2
11
2
2

51

Einleitende Wiederholung der elementaren Rechnungsverfahren,
der Prozent- und der Zinsenrechnung. Die Diskontrechnung an den
wichtigsten Börsenplätzen. Die Devisen-, Effekten- und Valutenrechnung
nach lViener I-lsancen. Die I(ontokorrentrechnung im Umriß. Die
Devisen-, Effekten- und Valutenrechnung nach den lJsancen I'on Berlin,
Frankfurt a. IVI., Hamburg, Amsterdam, Paris und London. Fortgesetzte
Ubungen im Berechnen von Net-Appoints an einheimischen und aus-
läridischen Plätzen. Einfache und zusammengesetzte Warenkaikulation
in eingehender Behandlung. Die Arbitragerechnung in Devisen, Effekten
und Valuten. Rechnungen über Goldimporte nach Deutschösterreich.
Arithmetische Erläuterung der Prämien- und Prolongationsgeschäfte.

Handels- und Wechselkúnde.

2 Stunden wöcherrtlich.

A. o. Professor l(arl Oberparleiter, Dozenten Dr. Theodor
Ferjancic, I(arl Seidel urrd Fritz Tindl.

a) Einleitzmg. Begriff, Ursprung und Nutzen des Handels. Arten
des Handels. Die Handelsgegenstände und ihr l\4aß, Preis und GelcÌ.
Die lVährungs-, Maß- und .Gewichtssysteme der rvichtigsten euro-
päischen Staaten und der Vereinigten Staaten von Amerika. Der
lVarenhanclel und seine Gebräuche. b) Die aersckiedenen Arten der
Zahhmg. Theoretische Erläuterung und praktische Ausarbeitung der
Wechsel und ihre verschiedenen Arten und Formen. Erforclernisse
des lVechsels, Indossament, Akzept, Zahlung, Duplikat und l(opie,
Domizilwechsel. Protest mangels Annahme und mangeÌs Zah\ung,
Regreß, Notadresse uncl Intervention. Amortisation. Wechselrechtliche
Versäumnis und Verjáhruhg. Im Auslande ausgestellte Wechsel. Wechsel-
fâhigkeit. Wechselstempel. Erklärung der Anweisungen und der Schecks.
Der Scheckverkehr der Postsparkassa. Sonstige Einrichtungen zur Er.
Ieichterung des Zahlungsverkehres. c) Die Handeltreiòen¿Ien. Die Firmen
und das Geschäftspersonal. Uberblick tiber die verschiedenen Arten
der Vereinigung zum gemeinsamen Betrieb von Handelsgeschäften-
d) Die .FIil/sgezøerõe des Handels in kurzen Umrissen. e) Das Ver-
Éelerszøesen. Der Postverkehr. Telegraph und Telephon im Dienste
des Hanclels. Das Transportweserì im allgemeinen. Eisenbahn-Tarif-
wesen und die bei der Seeschiffahrt erforderlichen Papiere, das
Wichtigste über Transportversicherung, Spedition und ZöI1e. f) Der
Geld- und Wecl¿sellaøndel. Der Effektenhandel. Die Banken und Spar-
kassen und ihre Geschäfte. g) Iiohderung.sa¿ittel des Handels. Börsen,
Märkte, lVIessen, Aussteliungen, Lagerhäuser, cler Lagerschein nach
österreichischem System, clas Auskunftswesen, Handelskammern, Handels-
gremien, I(onsulate, Handelsverträge. h) Die úòrsemntafigen Haøtlels-
g'esc/zøfte und ihre Abwicklung. l) Der internationøle Warenkøndel.
Qualitätsbestimmungen, Verkaufsusancen und Preisnotieruugen im
internationalen Handel von Getreide und Mehl, Ölsaaten, Spiritus,.
Petroleum, Baumwolle, I(affee und Zucker. Berechnung von Preis-
paritäten auf Grund der Notierungen der bedeutendsten Handelsplätze-

4
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Korrespondenz und Kontorarbeiten.

2 Stunden wöchentlich.
Dozenten Karl Seidel und Fritz Tindl, Assistenten Heinrich

Adamec, Max Albrich und Dr. Georg Przyborski.
Einleitende Übungen in den l{ontorarúeitez.. Erklärung und prak-

tische Ausarbeitung von Noten, uneigentlichen Fakturen, Einkaufs-,
Verkaufs- und Spesenrechnungen, Liefer- und Empfangscheinen, .Erlag-
scheinen und Quittungen, Frachtbriefen und Zotideklaretionen, Das
Formale an der Ausfertigung von lVechseln, An.rveisungen und Schecks.
Die Ausfüllung der Drucksorten des Postverkehres uncl der postspar.
kassa.. Korrespoødeøz (mit fallweiser Ausfertígung der zu den Briefen
gehörigen Beilagen): Einleitung in die kaufmännische Korrespondenz,
Form der Briefe, Behandlung cler ein- und ausgehenden Korrespon-
denzen im allgemeinen. Briefe über Barzahlungen und Barsendungen.
Briefe in Wechselangelegenheiten. Briefe im Warengeschäfte für eigene
Rechnung. I(orrespondenz im trYechselverkehre. Briefe über Valuten-,
Devisen- und Effektengeschäfte. Briefe über Kontokorrente. Mahnb¡iefe.
Briefe im l(ommissionswarengeschäfte. Briefe bei Speditionen, Erkundi-
gungs- und Auskunftsbriefe, Kreditbriefe, Zirkulare, Dienstofferte, Stellen-
gesuche, einfache Eingaben an Behörden.

Buchhaltung und Übungskontor.

4 Stunden wöchentlich.
Dozenten l(arl Seidel uncl. Fritz Tincll, Assistenten Heinrich

Adamec, Max Albrich und Dr. Georg Przyborski.
a) Eìøieihmg und ein¡faclte Buchlzaltøng. (Im Oktober und No-

vember.) Zweck der Buchhaltung. Bestimmungen des Handelsgesetzes über
die Handelsbücher. Erhlâru'g der wichtigsten Fachausdrücke der Buchhar-
tung. Grundsätze <ler einfachen Buchhaltung. Erläuterung und Ausarbeitung
des Kassabuches, des Journales, des Hauptbuches und des Inventariums.
Die im Walengeschäfte vorkommenclen Hilfsbücher. Durchführung eines
kurzen Gesch:iftsganges samt Abschluß in allen Grund- uncl Hiifsbüchern.

b) Doþþelte Baclalzaltø¿tzg. (Yom Dezember bis Mitte April.) lvesen
und Grundregeln des Systems dêr doppelten Buchhaitung. Erklärung
der wichtigsten Konten. Erläuterung und Ausarbeitung des i(assabuches,
der Primanota, cles Hauptbuches, des Inventariums uncl cler Bilariz. Das
.Saldakonti. Wiederholende Besprechung der Hilfsbücher der Waren-
branche und Erklärung der im Bankgeschäfre vorkommenden Skont¡i.
I)as Sammeljournal: Zweck und Durchführungsweise des Abschlusses
der doppelten Buchhaltung. Ausarbeitung mehrerer kleiner Buchirngs-
beispiele und eines größeren Falles mit Abschluß in alien Grund- und
Hilisbüchern. Ausarbeitung eines kurzen Geschäftsganges eines Fabriks-
unternehmens nach amerikanischem Verfahren. I{urze Besprechung
des Konto mio, der I(ommissionsbuchungen und des Konto a metà
in der lvaren- und Bankbranche. Das liichtigste ilber die Biianzen
bei öffentlich Rechnung legenden Unternehmungen;
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c) Üúurcgskoøtor. (Yon Mitte April bis Ende Juni.) Das in der
Praxis stattfindende Ineinandergreifen der verschiedenen geschâftiichen
þ-unktionen soll den Hörern durch die Bearbeitung eines Geschäfts-
ganges, der den Stoff für zusammengehörige Kontorarbeiten, Briefe,
Buchungen, Ausrechnungen und handelstechnische Erörterungen clar-
bietet, nach Möglichkeit zur Anschauung gebracht werden. Bei passenden
Anlässen sind auch die Prinzipien der Organisation kaufmännischer
Unteniehmungen, die Kontrollãinrichtungen und die Hilfsmittel der
geschäftlichen Manipulation zur Sprache zu bringen. Eiri Nebenzweck
des Ubungskontors ist ferner in der lViederholung des hauptsäch-
lichsten Lehrstoffes der kommelziellen Disziplinen zu erblicken,

Handels- und Gewerberecht.

2 Stunden wöchentlich.
Dozenten Oberlandesgerichtsrat Dr. Siegmund Grünberg und

Dr. Fritz Sancler.
Einleitung über die Handels- und Gewerbegesetzgebung im allge-

meinen. a) Begriff des Kaufmannes nach Handelsrecht, Rechte und Pflichten
cler Vollkaufleute. Gesetzliche Bestimmungen über das Handelsregister
und über die Firmen, über Prokuristen, Handelsbevollmächtigte* uncl
Hancilungsgehilfen. Bedingte uncl unbedingte Handelsgeschäfte (mit Aus-
schluß cler Börsengeschäfte). Antrag unter Gegenwärtigen und Ab.
wesenclen. V,resen des Vertrages, Kauf und Verkauf, Widerruf. Arten
des l(aufes. Besondere Sicherung der Erfüllung des I(aufvertrages.
ì)arangabe. Konventionalstrafe. Reugeld. Bestimmungen bezüglich der
I-ieferung, der Zahlung und der Zeit der Erfüllung. Pflichten und Rechte
.des Verkäufers und cles Käufers. Kaufmännische Zinsen. Kaufmännische
Olclerpapiere und Inhaberpapiere. Kaufmännisches Pfand- uncl Ren-
tentionsrecht. Die gesetzlichen Vorschriften tiber das I(ommissions-,
<1as Speditions- uncl das Frachtgeschäft; bezügliche Rechte und Pflichten.
I)ie rvichtigsten gesetzlichen Bestimmungen über Handelsgesellschaften.
Besondere Vorschriften in Betreff der Eintragung in das Handels-
register. Offene Handelsgeseilschaft (Errichtung, Rechtsverhältnis der
Gesellschafter untereinancler, Rechtsverhältnis zu dritten Personen, Auf-
lösung, Austreten einzelner Gesellschafter, Liquidation, Verjährung der
Klagen). Die Kommanditgesellschaft. Die Kommànditgesellschaft auf
Aktien. Die Aktiengesellschaft. Die stille Gesellschaft und die Vereinigung
zu einzelnen llandelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung. b) Die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Hauptsächlichste über Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften. c) Die Konkurseröffnung und die
Rechtswirkung derselben. Die Ansprüche im Konkurse. Das Verfahren
im Konkurse und die Reendigung clesselben. Der kaufmäunische I(on-
kurs. Die Beendigung des letzteren clurch Zwangsausgleich. d) Die
'lvichtigsten,. das Gerverberecht betreffenden Gesetze und Verordnungen.
Begriff und Einteilung der Gewerbe. Umfang und Ausübung der Ge-
rverbereéhte. Der Marken-, Muster- und Patentschutz. Das Allerwichtigste
über das gewerbliche Hilfspersonal (Entlohnung, Auflösung des Dienst-
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verhältnisses, Gewerbegerichte). Gewerbliche Übertretungen; Strafen.
Gewerbeinspektoren.

Volkswirtschaftslehre.

2 Stunclen rvöchentlich.
Dozenten Dr. Richard \Vagner, Dr. Ludrvig Mises, professor an

der Universitãt Wien und Dr.Rudolf Granichstaed ten- Cz erva, Richter.
Eínfültntrcg. Grundbegr-iffe. Die Entwicklungsstufen <ler Volks-

wirtschaft, I/olÉszøit'tsc/tøfts/e/tre. Die Grundlagen der modernen volks-
wirtschaft. (Die Bevölkerung, der Staat, die staatliche Rechtsordnung,
Privateigentum, freies Erbrecht, die persönliche Freiheit, die Vertrags-
freiheit, die Nlotive wírtschaftlichen Handelns.) Der Gang cies auf clãm
Boden der heutigen Gesellschaftsordnung verlaufenden rvirtschafts-
prozesses (Produktion und Produktionsfaktoren, Erwerb. Konsumtion,
Geld- uncl Kreditwesen. Einkommen uncl Einkommenzweige): Typische
Erscheinungen des modernen wirtschaftslebens (die unternehmung und
ih'e Formen, Groß- und I(leinbetrieb, extensiver und intensiver Bãtrieb,
freie l(onkur'enz und deren schranken. wert u'd preisschwankungen, die
privat- und volksrvirtschaftliche Bedeutung der Banken und Bankgeichäfte,
Ifuisen). Die Bestrebungerì zur Änderung der gegenrvärtigen wirtschafts-
ordnung (Ubersicht tiber die wirtschaftlichen parteien der Gegenwart).

Vo lÉswirts c haftsp o liti þ. Grundzüge der Agrar-, Gewerbe-, Handels-
und Verkehrspolitik (geschichtliche Entwicklung, Agrar- und Gewerbe-
verfassung, Handel und Verkehr, Förderungsmittel für die Urproduktion,
Gewerbe, Handel und Verkehr). Bevölkerungspolitik und Grundzüge
der soziaipolitik mit besonderer Berücksichtigung der neueren öster-
reichischen Gesetzgebung. Überblick über clas veisicherungswesen und.
seine volkswirtschaftliche Bedeutung.

Die Wirtscha¡ft des Staøtes. Grundzüge der Finanzrvissenschaft
(Àrte' der Staatseinnahmen und allgemeine ubersicht über die Art ihrer
Verwendung, Budget und Budgetrecht, Staatsschuldenwesen) mit an-
schließender Besprechu'g des wichtigsten aus dem österreichischen
Finanzrechte (die Organe der Finanzverwaltung. übersichtliche Dar-
stellung der direkten und indirekten Steuern mit besonderer Berück-
sichtigung der allgemeinen Erwerbsteuer und der personaleinkommen-
steuer unter Erörterung typisbher Fälle aus dem täglichen Leben).
Geschichte der Volkswirtschaftslehre in kurzem Umrisse.
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Warenkunde,

2 Stunden wöchentlich.
Dozenten Dr. techn. Franz Reinthaler, Ingenieur-Chemiker, und

Professor Dr. Ernst Beutel.
Kurze ulcl übersichtliche Besprechung der für Deutschösterreich

und die Nationalstaaten wichtigsten Indistriezweige, insbesondere
Metallindustrie (Eisen, Stahl, Kupfer, Blei, Zink, euecksilber), Glas-
und Tonwarenfabrikation, Brenn- und Leuchtstoffe (I(ohien, peiroleum,
Erdwachs etc,). Textilindustrie, Papierfabrikation. Fettindustrie. Mü[erei.

55

Bierbrauerei. zucker- und spiritusfabrikation. Lederinclustrie. In ver-
bindung ciamit werclen einerseits die für jede I'dustrie nötigen Roh-
stoffe, andle¡seits die industriellen Erzeugnisse nach ihrer Bedeutung
als waren erörtert. .(Yon zeit zu zeit werden Exkursionen in indu-
strielle Etablissements unternommen.)

. Warenkundliche übungen.

1 Stunde wöchentlich.
Dozent Dr. techn, l'ranz Reinthaler, Ingenieur Chemiker, und

Assistent Adolf Heilinger.

Handelsgeographie und Statistik.
3 Stunden rvöchentlich.
Dozent Dr. Hermann Leiter.

- Allg_emeine physische und Anthropo-Geographie als Einleitung. Ein-
gehencie Behandlung der europäischen Staaten, insbesondere De-utsch-
österreichs hinsichtlich Bodengestalt, Bewässerung, Klima, Bevölkerung,
Landwirtschaft, Bergbau, Industrie, Handel uncl Verkehr sowie Kenn-
zeichnung ihrer Bedeutung als Kolonialmächte. übersichtliche lvirt-
schaftsgeographie der außereuropäischen Erdteile mit besonderer Be-
rücksichtigung der großen kolonialen Besitzungen und der vereinigten
staaten von Amerika. Besprechung der interkontinentalen verkehrsmiìtel-
uncl verkehrsanstaiten (namentlich Schiffal.rrtslinien und Kabel). statisti-
scher Gesamtüberblick über Weltproduktion und Welthandel.

Politische Arithmetik.
2 Stunden rvöchentlich.
Dozent Wilhelm Ludwig, Professor an der Wiener Handels-

akademie.

Die Zinseszinsen- und Rentenrechnung. Berechnung der Annuitäten
der Hypothekardarlehen. Prioritätsanlehen, Konstruktion der Tilgungs-
pläne fúr de.rartige Anlehen. F.rklärung der l(onvertierungen von Aniehen.

Die Elemente der \Yahrscheinlichkeitsrechnung. Mortalitätstafer'.
Prämienberechnungen für einfache Leben (Erlebens-, Renten- und rodes-
fallversicherungen) und ftir verbundene Leben. Berechnung der prämien-
reserven und Besprechung des Rechnungsabschlusses von vérsicherungs-
gesellschaften und Pensionsinstituten (Gewinn- uncl verlustkonto, Bilanz-
konto).

Hinweis auf die mathematischen Grundlagen der verschiedenen
Zweige der Sozialversicherung.

!-ranzösische Sprache und Handelskorrespondenz.

L Kurs für Anfänger 5 Stunden rvöchentlich.
Professor Dr. Josef Pr iebs ch, Dr. ]osef Huber und Dr:. I-eo

Ilannauer.
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II. I(urs für Vorgeschrittene 4 Stunden wöchentlich.
Professor Achille Decker, Lic. en droit, Dr. Josef Huber, Leo

Pier.re und Henri Mathieu.

Englische Sprache und Handclskorrespondenz.

I. Kurs für Anfänger b Stunden wöcheqtlich.
Dozent I)r. Karl Brunner, Dr. Julius pokorny, Dr. Leo Han_nauer und Basil W. Tucker
II. I(urs für Vorgeschrittene 4 Stunden wöchenttich.
Dozent l'homas W. Mac Cailum und Basil lV. 'I.ucker.

I. Kurs.
Grøøzmatifr: Phonetik, Formenlehre, Hauptregeln cler Syntax,

schriftliche übungen.
Lekttire eines leichteren Textes zur Einführung in die um-

gangssprache.
Koøaersøtior¿ im Anschruß an die Lektüre, so daß die Frernci-

sprache immer mehr zur lJnterrichtssprache wird.

-Einführung in die französische, bezw. engrische Handerskorre-sPondenz' 
rL Kurs.

wiederholung der ' Hauptregern der Grammatik. schriftriche
]llungen allgemeinen und kommerÃilen Inhart es. Leht¿¿re rru"ã.bru"rr-
licher Texte und Einführung in die Handerssprache. rfuiarr-sation
im Anschlusse an die Lektürb.

-Einführung in die französische, bezw. engrische Handerskorre-
spondenz. Einfache Briefe im .Waren- 

und ím Bãnkhandel.

Italienische, spanische, portugiesische, holländische, russische und
serbokroatische Sprache und Korrespondenz.

I. Kurs 4 stunden wöchentrich, rI. Kurs 2 stunden rvöchentricrr.
Dr. Josef rruber, Professor Dr. Josef priebsch, professor wilhehn

van den Bergh,. Dr. Ivan prijatelj und Dr. Josef Nagy.

T. Kurs.

ri- Elementargrammatik, leichte Lesestücke, einfache schriftliche
Ubungen, Einführung in die kommerzielle l.erminologie.

II. I(urs.

. Tortsetzung der Grammatik, schwierigere Lesestücke, Handelsbriefe
nach origi'alen aus der Geschäftspraxis, Le"kttire von Tageá- und Fachzeit-
schriften und daran anschließend konveisationsübungen îbe, fugoi;g""
sowie tiber Themata vorkswirtschaftlichen und koämerrielt"rrînnuit"s.
_,^,-,?..ot:"he -sprache für deutsche Hörer, Deutsche Sprache für
nrchtdeutsche Hörer.

Gesundheitspflege, siehe programm auf Seite 4g.
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Stenographie.

2 Stunden wöchentlich.
Dozent rtrans strigl, Professor an der Hancreisschure des lviener

J(aufmännischen Verein es

L"l--r": Fortgesetzte übungen 
- zur Er.zieiu'g der. 

"Fertigkeit, 
110 ùis

125 Silben in der Minute 
-ohne schwierigÈeit ood ttir- ;.ã." si""o-

graphiekundigen lesbar niederzuschreiben.

Maschinschreiben.

2 Sturrden wöchentlich.
Franz I(oiim, Hilfsämter-oberdirektor im Staatsamt fÍir vorks-

ernährung.

.Übungen zum Zwecke cler Erlernung des sicheren und geläufigen
schreibens auf der t\{aschine nach Konzepten und Diktaten." vermitt-
Lung einer praktischen Kenntnis cler Einrichtung verschiedener, irn
Geschäftsverkehr häufig verwendeter Typen von schreibmaschinen.
(Die Hörêr rverden in Abteilung"r. uoo-ô bis 10 Teilnehmern ;;"r-
rviesen.)

Sonderkørse laøt SonderÊztrsþrogrørun .

Vorlesungen für Kandidaten des Lehramtes
' an Handelsakadem ien.

Im sinne der bestehenden prüfungsvorscbriften haben die Kandi-
daten des Lehiamtes fúr die Handelsfächer an höheren Handelsschulen
(Handelsakademien) außer einer zweijährigen praxis im lvarçn- und
Bankgeschäfte ein zweijähriges Hochschulstudium an der universität
(Phìiosophie, Literaturgeschichte, pädagogik, Enzyklopädie der Rechts-
und staatswissenschaften, Handels- und weciselrechi, poiitische ökonomie,
volkswirtschaftliche und rechtswissenschaftliche spezialvorlesungen), arr
der Technischen Hochschule (Mathematik, poritischã Arithmetik, Ëuíáeir-
kunde,' ferner wahlfrei Buchhaltung im Fabriksgeschäft und versicherungs -
geschäft, volkswirtschaftliche Spezialvorlesungãn), und an der Hochschule
für welthand-el _(lvirtschaftliches Seminar, welthandelslehre, Zivilrecht,
wechseþ und scheckrecht, verfassungs- und verwaltungslehre, see-
rvesen, Transport- und Tariflvesen, A.ithmetik, Buchhaliung, I(orre-
spondenz, Methodik) nachzuweisen.

An der Hochschule werden über Veranlassung des deutsch-
österreichischen staatsamtes fúr Inneres und unterrichl folgeude vor-
Ìesungen für Lehramtskandidaten über kaufmännische Arithm-etik, Buch-
haltung und Handelskorrçspondenz sowie ei' seminar für . Methodik
des kaufmännischen Unterrichtes abgehalten.

I
I

I
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Kaut'männische Arithmetik für Lehramtsriandidaten.

Im Winter_ und Sommer.semester, 
?.rülgirj Karl I(unczitzky,Sekretär und professor an der rvieneí Hu"¿"ËuLuã.rrì.]-*"''

wiederhorende ú-bersicht über die grundlegenden, auf der schluß:rechnung beruhenden RechnungsverfahrJn und ihre argebraische l)ar-stellung. f)ie Terminrechnung io" o"ã-uui iõri."örä'"n#.ìJå'r- rroDevisenrechnung nach den úsuncen c;sterreichisch;. ;d;;ärtigerP,itze. Die Devisenarbitrage- Die Etrekienrechnung nach den tlsancenösrerreichischer und auswâitiger platze. Die pn n.îr.üirruiJ.'lî" ea"r-metall- und Valutenregh,nung iach den Usur""r, österreichischer und aus_wärtiger prätze. Die Edermetä'- 
"n¿ 

vliot"nurbitrage. Die Reportarbitrage.Die Berechnung und Theorie d", K;;1;i;rrente mit gleichbleibendemuncl wechserndem Zi'sfuß. Die r,vr;-.;;;""ng und warenkarkuration.

Buchführung für Lehramtskandidaten..
Im Wintersemester, Bstünctig: A. o. professor Antonschmid, Hofi.at.Geschichte, Th-eorie und Literatur der Buchführung, wissenschaft-liche Behandrung der Buchfüht"rg, ãi;il;"ilìun.ong im warengeöchäft undFabriksgeschäft, die Vermögensi.if""fr*"'î"¿ das Jnventarium, Organ!sation der Buchführung in lrcißeren, 

--i'rrrlr.o 
und kreineren Betriebendes warenhanders, ai. nråitrtr,ir"g.'ì*"'ì,npo.r_und Exporrgeschäft,Methodik und Didaktik ¿". su;hifhruîgruot..ri"hres, seminaristischeUbungen. '-----"- *"õ"

Buchführung für Lehramtskandidaten.
'Im 

Sommersemestel, Bsttinclig: A. o. professor 
Julius. Ziegler (mitdem 'Iitel eines o. professors), . 

---o ' ¡¡' v! 4

Die Buchha'ltungseinrichtung im Bankbetriebe. Die Konten inder Buchharrung der l;.on- ooJ R.r.i"¡."ä" sowie im v"rriorr.rongogeschäfte. Die Errichtung einer n""L¡if"ni
m ateriaris ris cr'." z.'"ä*"i,.;,"rh.",h ;;;:b,:ii:11ä,#rf i:*Ë:f, 

"1å:Iung des Aktienkaoita* mit ..i".--ù;;;r;"*ngen und der Kapitar-anteile bei Gesetschaften mit ¡.."rrrarLi.i'iìaftung, feiner der Rese'rvenverschiedener Arr. der n".*"rro"gìkã;;r, ir*rrirõri."r,", rãrioì-r. agr.Die Vermögenrber'.rtung i;;ñi;i;;ïlog nu"l, Gesèrz uncr Gebrauch.Besondere Behandluns
d",Ë;;t;;::iäî:åriîìg'ffå'lî"".",ilJ¿;':,:ffi ,å:î".ä,..,:î;.,pä,i:Belehnung von Buchforrterungen,'0., B.;i'..ngeschäfte u, s. lv. lViok"über kameralistische luchhalfung

Korrespondenz und, Kontorarbeiten für Lehramtskandidaten.
Im Winter- und S,om.mersemester, Zstündig: A. o. professor 

Juliusziegter (mit dem riter eines á.-Þ;;f;á;rj:¡u¡Ë' 
r\' o' rrolessor Ju

Zweck, Bedeutung und Umfang der Handelskorresponden z ein_schließlich de' Kontorar"beire; im';;g"erài'sin". sowie des unterrichtes
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die,ses".$es9n¡tandes an Handersrehranstarten, methodische Anleitungenund ubersicht über, die Literatur auf diesem Gebiete. 'Eingehende
Behandiung des schriftenv"tLet rår- ,,,ii' uJrg"*ahrten Beispieren nebstbetriebstechnischen Errärrter rngen im warengrofJ-, bzw. im Einfuhr-und- Ausfuhrhandel, im Speditìonsgeschäfte, im káufmennischen Aus_kunftswesen, im Bemängelungs- unä Mahnverfahr"", i,o g"iriã¡"'¿.,
Bank- und Versicherungìg"s"haft"s. Musterlektionen.

Seminar für Methodik des kaufmännischen Unterrichtes.
. Im Sommersemester, 2 dtündig: O. professor Anto' S c h m i d, Hofrat.

Geschichte, gegenwärtiger Stand und Literatur des Handelsschul-
rvesens in den Handelsstaaten, Errtwicklung des kaufmannisch";- u;;;;-richtes und der Hancleisfiicher, der rehrplai cler kaufmännisch* ra"rr.,an den österreichischen Handersakademien und Handerss"r."r.,\-i;i*ìr*
der Methodik und Didaktik des kaufmännischen unterrichtes,'l.t.ttì¿itund Didaktik der kaufmännischen Fächer im ailgemein.í 

-uoä-'0",
kaufmännischen Arithmetik, der Handerskunde, I(orrîspondenz,îåntor-
albeiten, Buchführung und des ünu.rgrr.on-rs im besonderen. semina-rrstrsche Ubungen, methodische Vortráge und Musterlektionen.

, {:.ß"r diesen speziellen Vorlesungen, die die Lehramtskandidaten
legeimäßig zu besuchen habe', könnðn diese ran¿iã"ì"""r""rr ä"r,
foigende vorlesungen und übungen an der Hochschure frir welthanderlnsKrrDteren, deren Vorlesungsstoff im Vorlesungsverzeichnis anÉle_ftihrt ist:

vorlesungen der drei Jahrgänge der Hochschure für welthandet.
Handelstechnische, volkswirtschaftliche und
rechtswissenschaftliche Spezialvorlesungen,

und zwar:

Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik 1. Jahrgane

Welthandelslehre

Zivilrecht mit Einschluß des Handels-
rechtes

Wechsel- und Scheckrecht ..
Verfassungs- und Verwaltungslehre . . ..
Seewesen und Seerecht .....
Rechtsverfolgung im In- und Auslande
Produktionskalkulatio n
Transport- r"¿ i"rir*..;" . ::... :... :

Wöchentlich Stuoden-
zahl

\\¡inter- Sommer-
Semester

|)o¿í)
3å
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OñÐö
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2
2
1

2
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2
2
2
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ferner:

Die Technik des Bankgesch¿iftes
Die Emission von Wertpapieren ..
Die Effektengeschäfte
Die Rechnungen im Bankbetriebe
Aligemeine Bankbuchhaltung ......-............... :
Spezialgebiete der Bankbucñhultung
Spezialgebiete des internationalen Ërokr."hrr.nr....,
Bankorganisation, . . . .

orsaniåtion'"d't';.ï;ik'à., î"",n1;d;ir.......
Ailgemeine Fabriksbetriebslehre
Spezielle Fabriksbetriebslehre ....... .... :... : : :...::
Seminar für kB.ufmännischen Fabriksbetriå; .Die ösrerreichische Industrie im i"t.i""ii""ãlen Wett-

bewerb
De.r' jndustri"le e"port.. :.. :. :.. :.. :...,... :... ::...Politische Arithmetfu .

Versicherungr.utf,.*rtìr.'...... :.. : :.. : :.. :..Das Gütertarifwesen in der praxis ....:.........:...
Das österreichische Eisenbahnfrachtre"h;. : ::...
|:îlfthr.rlg bei Eisenbahnunrernehmung;;..... ...Holzhandel und.-Holzexport... ........:.:.,::
Buchhaltung inSortiments- undVerlagsbrr"t t uodtong"o
Geschichte und Theorie der Bucirfihrun; . :.

Philosophie
Literatürgescr,i"r,iå'. .'
Padagogñ ..........:
rnterãatìonai. H;"à;ì;k;;;;.......... :.. ..
Buchhaltung, Handelskorrespondenz o"¿ fo"ioru;üft;; ;i;Einschluß der Methodik........ . ......,
Kaufmännische Arithmetik .: . .. .. . . . ..: :. :. .

Mathematik
Politische e.iin*"tìi.'
E_nzyktopädie ¿.. nàår,tr_ 

';;J 
s;;;,;;;irr.rr"r,ïr,å" :. :. . ::Handels- ul.rtt lVechsetrecht .......... :. 

-'.....1. :.:......Politische ökonomie
HTî",.:l:îr'"i*r,., r"llrïtr,;;;út;;' ;d;; ;;;;;;;;;;;:scnalt.llche spezialvorlesungen.,... :.,
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ANHANG.

Stipendien.
Stiftplatze und Stipendien für Hörer

der Hochschule für Welthandel.
-þ'ür Hörer der Hochschule für Welthandel wurden bisher folgerrde

Stiftplatze und Stipendien errichtet, beziehungsweise verÌiehen:
Vom n.-ö. Landtag zwei Stipendien im Betrage von je G00 K

für Hörer aus Níederösterreich.
. Von der Handels. und Gewerbekammer iu Wien zwei

Stipendien im Betrage von je 600 K, (Beschluß in der Plenarsitzung vom
29. November 1898.)

Von der Stadtgemeinde Wien fünf Stiftplatze für ordentliche
Hörer des Abiturientenkurses. DasVerleihungsrecht dieser Stiftungs-
piätze steht dem Wiener Stadtrate zu, der in der Auswahl der zu
Beteilenden, deren Würdigkeit und entsprechende Qualifikation voraus-
gesetzt, nicht beschränkt ist. Der Genuß eines solchen Stiftungsplatzes
erstreckt sich nur auf ein Studienjahr. Der Inhaber eines solchen
Stiftungsplatzes hat nur die Aufnahmsgebühr zu entrichten und ist
im übrigen von cler Zahlwg des ganzen Studiengeldes befreit. Die
Gesuche um Verleihung eines solchen Stiftplatzes sind an den Magistrat
cler Stadt Wien zu richten und in der Zeít vom 1. bis 8. Juli bei der
Hcichschulkanzlei, belegt mit einem Armuts- oder Mittellosigkeits-
zeugnis, mit den erforderlichen Studienzeugnissen (Reifezeugnis)
und dem Heimatsschein einzureichen, Bewerber um einen dieser Stift-
plätze haben die Zuständigkeit nach Wien, . ihre Bedürftigkeit, die
Àblegung der Reifeprüfung an einer Mittelschule und ein tadelloses
sittliches Betragen nachzuweisen.

Von der Handels- und Ge'lverbekammer in Leoben ein
Stipendium im Betrage von 200 I( für einen ordentlichen Hörer der
Hochschule fÍ.ir Welthandel, welcher im Kammerbezirk geboren, bzw.
zuständig ist und dessen Eltern gleichfalls im Kammerbezirke wohnen.

Von cler Handels- and Gewerbekammer in Klagenfurt ein
Stipendium von 600 K für einen Hörer aus Kärnten.

Von der Handels- und Gewerbekammer in Laibach und dem
krainischen Landesausschusse zwei Stipendien von 400 K jährlich für
zwei Hörer aus Krain.

Vom Görzer Landesausschuß ein Stipendium von 600 K aus
der Stiftung Seiner Exzellenz des Görzer Lancleshauptmannes Grafen
Franz CoroninlCronberg für arme in der Provinz von Görz und
Gradiska heimatsberechtigte Studierende. Die Gesuche sind mit dem
l auf-, Armuts- und Heimatsscheine und den Studienzeugnissen durch
clie Hochschule in der ersten Woche des Monats März beim Görzer
Lanclesausschusse einzuleichen,
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Ferner einzelne Vorlesunþen des Sonderkurses zur Heranbildungvon Bücher- und Bilanzrevisorãn 
"u"r, wutt, ^¡vr*¡¡u't'

-.Insgesamt hat gemäß der prüfungsordnung jeder Lehramtskandidatfür die Handelsfächãr innerharb d;i il;;ter folgende vorresungenzu inskribieren uncl zu besuchen: rn mindestens
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In vier Semestern zusammen...6g Stunden
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Von der Hanclels_ und Gerverbekammer in prag clreiStipendien im Berrage von ?00 K und L-i"" Urrt"r.ttitru.rg ìå"n"trug"von 400 K für Angehörige cres prager Hrr¿"r.r.r*."r1ä7*"r.von der Handers- und Gewer¡"r.un'.nr"-r-'ìï"ËiiJi" r*"iStipendien von 800 K jährrich, in erster Linie frir lvaisen uncr I(indervon Gewerbetreibenden des Kammerbezirkes., Von der Handels- und Gewerbel<ammer in R eichenbergein bis -zwei Stipendien von 200 f<-lanrf"n für Hö¡er aus demKammerbezirke. r

Von der Handels_ und Gewerbekammer in Buclweis einstipendium von 1b0 K jährrich frir einen Hör.. 
"u. dem Kammerbezirke.Von der Handels- und Gewerbekammer in Brünn einstipendium für einen aus crem tcumÀ"r'.fr"ng"r g.nürtig.;o -oàä. 

¿ur,;r,zuständigen Hörer im Betrage von 400i,,.Von der Handel.- ,rid C.*.r.tãtommer in Olmütz Unter-stützungsbeträge von unbestimmter Höhe ood vo' Fa' zu ¡uri uur"ä'"îFranz-Josef-Jubiläums-Stip."di"niorrá, ]tii È.;r., aus dem Kammerbezirke.Von der Han_deli- und Gewerb¿krrrrrn", in Troppau zwei, Stipendien von 200 r( in erster Linie fü; ;ü;;; ä.";"'ö""åiJ.uåJourr,,o.er dahin zuständig sincr. (Beschluß il;Jpl".rrsitzung vom 16. Dez. 1g9g.)vom galizischen Landesauss"hon -"hi"."-süp-.äià" i,Betrage von 400 K für Hörer ,". -C"fj¿ã".
Von der Hanrtels_ und Gerverb;Ë;;rn". in Lemberg mehrerestipendien von ie 400 K für Hörer ;;; 

"á;; 
I(ammerbezirke. (T{örer desAbi turiente n k urses werden wie die H;;";;;; H""h;"h"1;;"îr,äîiìr.ig,.;(Die stipendien de,r Handerskamiet*in r,e,nb"rg werden in zrveihatbjährigen Raten n a-c h A b r' ;i,r;;' ï rî ¿ i. n. 

"n.' 
Jr, å, ir'.'rr.r"rrrr.;Von der Hand.els- und C.**¡"f.rmmer in Brody einStipendium von iährlich 600 K 

-fu, ""ii"" 
ordentlichen, aus demKammerbezirke såmmenden Hörer;-ã"rl^'Ho"¡r"tule für welthander.(Beschtuß in de¡ plenarsitzung vom e. j"fiiAeal

Von der Handels_ Jn¿ Cerrier¡åiä*rn., in Czernow itz zweístipendièn von je 250 r rur -itteriåJ"" rio.., aus rrer Bukowina.Zwei Stipendien von 400 I( ftii-,"iitálor. Hörer mit sehr sutemstudienerfolg, welche ir1 þ."rrr"g. å"T" pr"i"r.ã,=rËi;.;i;;.r 
'"*Kurarorium der Hochschure für ãi"-Ë,räi."r.it oae, áì""rù"'iiärrr'a"rgauf einem ausrändischen platze verriJ."^nãr¿*. ri"¡îùr'o*ïü*ä o*Industriellen-Ballkomitees in !Vien.j-^---v¡r 

"v¡uç'! \Juulaumsstlltune
' Ludwig-\{'olfrumsche Studienstiftu'g fürjunge Kaufleuteaus dem A u s s i g e r B e z ir k. c"rr"r," *'¿ïI bürgãr-.iri.ruî1 i"ïï..ig..Zwei Stipendien 

_der J"bilä"*;;ifú; von Josef Gorup Rittervo' slavinjski à r000 rc-r"r ¿¡r"ìtãrìTi,'u¿t", ihre studien ìm Aus-lande fortsetzen rvolten, ¡r;;"ffi';i-'ä". Studienprogramm für dieDauer von zwei lahren. Fats eifes 
"ã.¡ ¡ãio. dieser Sripendien nichtzur verleihung gärrne"n s-otten, ;rt 
"ln ¡.á". ir zwei stipencrien vonbUO K zu reilen. auÌ.welche ,i.. Srìpåriàä, d*on Hörer der Hoch-

å:i:l'å:l i;'ï,1îjt"1 
i" ü;; ;öil'hïio;". 1o,. v*ûih'"s ..à'*,

Aus der in der Verwaltung cler Stadtgemeinde Tesche¡r stehenden

Adele Freiin von Mervilieschen 5tudenten-Stif :I*.:"-
;ìii;;ng fünf Stipendien mit dem Jahlesbezuge vorr 600I( für Hörer

;^ i.;;;;:" technischen ode' merkåntilen Leñranstalten aus Teschen

ãä", Ãiãg.r.dorf in Österr'-Schlesien' Gesuche sind mit den erforder-

lichen Nachweisen beim Gemeinclevorstande der Starlt Teschen bis

längstens 30. Juni einzubringen' 
-

Von der Theodor-Sieinherzschen Studieustiftu'g im Be-

+""o" vÀn Nominale 5000 K Vierte österreichische Kriegsanleihe ge-

ir"åì ¿rînrrr."gris alljährlich am 2g. þnner, dem Geb[rtstage des vor

dem Feinde gefallenen Hörers cler Exportakademie llheoclor Stein-

herz. durch den Vorstand der israðlitischen l(uitusgemei'de in

ä;; ;^ì;ruJilr.n" Hörer und Hörerinnen österreichischer oder

J"äá*"-ft". Staatsbilrgers"ftllt, . $i" ihfe 
,Unterstützungsbedürftigkeit

;älallbú, nachweisenl zur Vérieihung, wobei Studierencle der Hoch-

;;ñ;ï; ffrr wetthandet und insbesondere verwandre der Familie stein-

;;;;- s-öh"" oder Töchter von gefallenen ocler invalid gervordenen

Kriegsteilnehmern und Angehörige des Sprengels . der israelitischen

ü"irirg.*.i"¿. in Gra, 
'i* Sinne des Stiftsbriefes den Vorzug

;;i;ñ:;: G*uche um Verleihung dieser Stiftung sind an die genannte

I(ultusgemerno. ,o ,,"ht"o u"d äU¡airrlich am 7' Jänner in der Hoch-

schulkanzlei einzureichen'
Vom Magistrate Reichettberg gelan-gen die Zinsen der Fralz

Freiherr von Liebieg'schen Stiftuñg 1* tsetrage von 902'66 K zur

Verleihung.
Auf die Stiftung haben Anspruch Studierende ohne Unterschied

des Glaubensu.i..r.otriirr"r, die in'Reichenberg geboren sind.und sich

den Gewerb"-, Hu,tAät'-, 'U"iu""itett- oder technischen Studien oder

den schönen Ktinsten widmen wollen' Bewerber haben ihre ordnungs-

mäßig belegteo G"so"he bis 20' Oktober 1919 im \Yege der Hoch-

schulkanzlei beim fntättr*" 
- n"Lh"nb"'g 'o überreichen (* If"

iã* ã. ð"p,"-ber 1918 des Magistrates Reichenberg)'

Aus der Josef Galbru"nner Stipendienstiftung Ct11"^ry1-dl.ei Sti-

pendien, und. zwar.int'-*lt 600 I¿ untl zwei mìt je 200 I( jährlich

für je einen Knaben"oäe'- ;" 9i". \{.ädchen zur Verleihung' welche in

Gumpoldskirchen geboreo Lncl dahin zustänclig sind und. welche ein

Gymnasium od", "inã 
nãlschule, ein Lyzeum' ciie .Techqische 

Hoch-

schule oder ¿i" uniu""itãi ¡t'oårtttt, oâer aber einer höheren land-

wirtschaftlich"n, g"*.,t tichen, ktinstlérischen oder kommerziellen Aus-

bildung sich zuwenden'
Bewerber o* 

"äi"'"' 
Stipenclium haben ihre mit d:* Tauf-

lGeburts') und Heimati;ï;i"", <1em Impfzeugnis'. den legajen.Ausweisen
:i:i"iil Dilfúä;;owie áe' Studieor'"c"h*eise' der ietzten beiden

Semester belegten C.*lftt bis 15' März. 1919 bei der niederöster-

,"i"ttir"tt.n La-"ndesregierung in Wien zu überreichen'

Nur die mit legalen Armutszeugnrssen belegten Gesuche sind

stempelfrei. (Von der ol"i¿'ot"""i"hischen iandesregierun g' z^t''35' ex 1918/19')
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Sämtliche Gesuche um Verleihung eines der vorgenannten
Stipendien (mit Ausnahme der Stiftplatze cler Gemeinde Wien, der
IVlervilleschen Studenten-Stipenclienstiftung und der Theodor-Steinherz-
schen Stiftung) sincl bis 8. Oktober vormittags, belegt mit
einem Mittellosigkeitszeugnis und den sonstigen in der vor-
stehenden l(undmachung geforderten Dokumenten, in der
Hochschulkanzleí einzureichen. Später einlangende Gesuche
können nicht berücksichtigt werden.

Bei dem Vorschlage und bei cler Verleihung eines Stipendiums
werden die Hörer der drei Jahrgänge in erster Reihe, clie Hörer cles
Abiturientenkurses in z'rveiter Reihe berücksichtigt.

Die Verleihung von Stiftplätzen und Stipendien erfolgt unter cler
Bedingung, daß clie Stipendisten clie Vorlesungen regelmäßig besuchen,
den Vorschriften der Studien- und Disziplinarordnung entsprechen, clie
I(olloquien und Prüfungen rechtzeitig uncl mit gutem Erfolge ablegen
und ihren sonstigen Pflichten nachkommen.

Auf die Ver'leihung eines Stipendiums uncl auf del Bezug eines
verliehenen Stipendiums haben nur jene Hörer. Anspruch, die nur an
der' Hochschule für lVelthandel in lVien als orclentliche Hörer in-
skribiert sind.

Denjenigen mitteliosen Hörern cler Hochschule, welche einen sehr
guten Studienerfolg an der Hochschule nachweisen können, rvird im Sinne
der bestehenclen Bestimmungen durch das l(uratorium der Hochschule
die Stundung des Studiengeldes bis zur Erlangung eines entsprechenden
Einkommens gewährt.

Stipendien für Studienreisen der Hörer.
Die Stipendieu für die Studienreisen cler Hörer- tverclen aris dem

Exkursionsfonds del Hochschule verliehen, ftir welchen folgendes
Statut genehmigt rvurcìe :

Statut des Exkursionsfonds der Hochschule für Welthandel für
bedürftige Hörer.

$ 1. ZzøecÉ des Exhrsionsfonds. Der Exkursionsfonds hat den
Zweck, bedürftigen Hörern die Teilnahme an den wissenschaftlichen
Exkursionen der Hochschule zu ermöglichen ocler zu erleichtern.

$ 2. Gezøahntng der Unterstìitzungen. Die Gewährung der
Unterstützungen obliegt einem Komitee, das vom ?rofessorenkolle.qium
gewàhlt ist und aus fünf Mitgliedern des Lehrkörpers besteht. Außerdem
gehören demselben vier Hörer der Hochschule an (je ein Hörer aus dem
Abiturientenkurs und clen drei Jahrgângen), die von den Stud.enten
gewählt 'werden. Die Funktionsperiode dauert ein Jahr.

$ 3. Hò'he der gewalzùen Llnterstzitzulzgen. Die Höhe der Unter-
stützung richtet sich nach den Bedürfnissen und nach den verfüg-
t¡aren Summen. Solange der Exkursionsfon{s nicht so groß ist, daß

û
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die Zinsen zur Bestreitung der gewünschten lJnterstützungen genügen,
ist die Maximalunterstützung aus dem Fonds mit 50 I( per Per$on
festgesetzt. Die kleinste Unterstützung, die gewährt wird, beträgt 5 I(.
Ist der Fonds einmal zu der Höhe angewachsen, daß die Beteilung aus den
Zinsen allein erfolgen kann, so können an Unterstützungen gewährt werclen:

a) der ganze elforderliche Betrag,
ò) der haibe erforderliche Betrag,
c) die ganzen Reisekosten,
d) díe halben Reisekosten,
e) eín vdm Komitee festzusetzender Beitrag'

In dem ersten Jahre müssen ciem Fonds 200 K verbleiben. Dieser
Restand soll in jedem cler folgenden 5 Jahre um 50 I( wachsen. Nach
5 Jahren soll clie Zunahme jährlich weitere 10 K, nach 10 Jahren
jährlich 20 I( betragen.

$ 4. Ilüttel zu.r Schø¡firng des lìoøds. Die Mittel zur Schaffung
des Fonds setzen sich zusammen:

a) aus den Taxen für die Nachtragsprüfungen, die für die Prülung
aus jedem Gegenstand 5 K betragen;

ú) aus freiwilligen Spenden von Korporationen, Privaten, Pro-
fessoren und Hörern;

c) a;us Spenden von lVohltätigkeitsveranstaltungen, z' B. Bällen,
Akademien etc.;

d) arts sonstigen Uberschüssen.

Die Einzahlungen erfolgen an die Hochschule für Welthandel.

$ 5. Verzøøltøøg des Iìonds. Die Verwaltung des Fonds obliegt,
insorveit nicht $$ 2, 3 darüber verfügen, einem Mitgliede des Komitees
aus,clem Lehrkörper. Der Verrvalter des Fonds ist auf ein Jahr ge-

wählt, seine Wiederwahl ist zulässig. Die GeÌdgebarung ist alljährlich
vor Ablauf des Studienjahres durch ein buchsachvelständiges Mitglied
cles Lehrkörpers zu kontrollieren,

$ 6. Der Stand des Erh.ursiontfoøds und die gezøtikrten Uøter-
str,itzzuzgeta (ohne Nennung von Namen) sind in den Berichten der Hoch-
schule für lVelthandel, ebenso das I'.rgebnis der Revision, alljährlich
zu veröffentlichen.

'..'
$ 7. Aafloiuøg des Exþ.it'rsioøsfoørls. Uber die Auflösung des

Exkursionsfonds entscheidet auf Grund eines Beschlusses des Professoren-
kollegiums über Antrag des Rektorates cler Hochschule das d' ö.

Staatiamt für Handel, Gewerbe, Inclustrie und Bauten, welches in diesem
Falle über die weitere Bestimmung des vorhandenen Fondsvermögens
schlüssig werden wird. 

.f..

Außerdem werden vom I(uratorium mittellos"l 
"or"rn 

zlrm Zwecke
cler Teilnahme an der Osterexkursion Reisestipendien verliehen.

/
ì
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Mensa für die Studierenden
der Hochschule für Welthandel und des

Abiturientenkurses.

Um clen weniger bemittelten Studierenden die Lebenshaltung, ins
besondere wäh¡end der gegenwärtigen schrvierigen Zeiten, zu erleichtern,
besteht seit November 1916 an der Hochschule eine Mensa, in cler an
allen Wochentagen ein Mittagessen, bestehend aus Suppe, Fleisch und
Gemüse oder Suppe, zwei Gemtisen und lVlehlspeise zum Preise von
K 4'50 erhältlich ist. Außerclem sind folgende Sonderspeisen zu haben:

Gemüse, kleine Portion .. . . . .. K -'80) große ' .. , 1'40
NIehlspeise. " 1.60
Schwarzer liatlec " -'50''lee,. ,, 

-.50
Diejenigen Studierenden, die bereits vom 1. Oktober ab in der

Mensa zu speisen wünschen, haben dies der Hochschulkanzlei in
der Zeit vom 1. bis 20. September schriftlich mitzuteilen und
den Betrag für den'Monat- Oktober (27 Mittagessen à K 4.50,
d. i. K 1?1'50) mit dem auf diese Meldung erhaltenen Posterlagschein
bis längstens 22. September bei einem Postamte zu erlegen.

Die Studierenden, die sich später anmelden, können bis zur fest-
g€setzten Maximalzahl nur in der Reihenfolge der Anmeldurigen berück-
sichtigt werden.

Diese späteren Meldungen werden in der Mensa mündlich vom
1.. bis 5, Oktober nur zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittag mit
gleichzeitigem Erlag des Betrages für sämtliche Mittagessen im Oktober,
für welche die 1'eilnahme noch möglich ist, entgegengenommen.

!øhrbøch der Eøþortøkød'etnie

- X. Studienjahr 1907/08, Preis 3 K¡ vergriffen.
Feitler: Eioiges über bosnisch'hercegovinische Industríe.
ãchilclcr-Spiinger: Rohstoffe, Fàbrikate, Abfä11e, ciue wirtschaftlich-

technische Studie.
Schmid: Die Àusbildung und Prüfuug der l(aodidaten für das Lehramt

an Hanilelslehtanstalten,
Strigll l{aufmännische Ausdrücke, sprachgeschichtlich erläutert, vergriffen'

- XI. Studienjahr 1908/09, Preis 3 K.
I{.o I is ch: Portggiesisches Lesebuch.
I{.atalog der Biblíõtheh der Exportahr demie. L Titelverzeichnis (Àutorenltatalog)'

- XII. Studienjahr 1909/10, Preis 3 K.
schreckentha-l: Die Entwicklung des internationalen Seekriegsrechtes- seit

der pariser Deklaration unter besónderer Berûcksichtigung der Gesetzgebung

Österreich'Un garns.
Ullmann: I(omme¡zielle HYgiene.
I(atalog der Bibliothek der 

-dxportaka<1emie. II. Systematischer ll.atalog.

- XIIL Studienjahr 1910/11, Preis 3 K'
L u d w i g: Die Abänderungsbédürftigkeit des öste¡reichischeu Privatangestellten-

Versiãherungsgesetzes in technischer Beziehuug'
M u II y v. O p p"e n"r i e d: Die Hypothekaranstalten in Deutschland und ostc¡reich-

lfnsarn, deren Hvpothekargåschäfte, Geschichte, Entrvicklung- und^Statistil<'
p ol t i t r über d"r' Wittscha}tsproblem der österr. I{.onl¡ursrechtsrefo¡m.
Satzing er: Kartelle und Perionalsteuergesetz.

- XIV. Studienjahr l9lUL2, Preis 4 K.
H e ll au e r : Marseille. Ein Beitrag zur ban delsl<undlichen Erforschung des Plalzes.

Sìhw e tt e¡ : Organisàtion u¡d] Buchführung im Feuerversicherungsgeschäft.
Oberparleiter: Der Londoner Ilaffeemarkt'

- XV. Studienjahr l9l2lL3, Preis 3 K.
Feitler: Das Zelluloid und seiue Ersatzstoffe'
Hopp e: Allgemeine Feue¡versiche¡ungshunde.
I(oring: Zur Ftage der Fabriì<sorganisation'
Freunã: Forderuà'gen de¡ kaufmä-nnischen Praxis und der Pädagogik au

den Handelsschulunterricht.
I{.ohn-'werner: Betriebsbuchhaltung in einem modernen Fab¡iksbet¡iebe'

- X\/I. Studienjahr l9l3|^4, Preis 5 K.
Forg", und. Se"idel: Matejrialien für ein Internationales Übungs¡ontor'
I{" tim a¡ e k : Chinesisches weißes Insektenrvachs (Pei'La)'

- XV[. Studienjahr l9L4ll5, Preis 2 K.
D ö r fel: Der Abschtuß und seinè kontierung bei Lebensversicherungsanstalten,
iindlt Eln Vorschlag zur systematischen Behandlung der Codistik'

- XVm. Studienjahr 1915/16, Preis 1 K 60 h'
lVagner: organiãationsfrug".r rú, der Petroleumindustríe mit besonderer

Be-rücltsichtigin g Osterreichs'

- XIX. Studienjahr 1916117, Preis 3 K 60 h'
I{.olisch: Sprachen und'W'eltverhehr'' Oberparleiter: Die Funhtionen des H¿nclels'
Tinitl: Die Ausgleichsarbitrage.

-:- XX. Studienjahr l9l7ll8, Preis 6 K'
Lan gridg e :. English G¡ammar'
R e iãth aÏ er : serbiens Industrie_ und ihre Entrvicklungsmöglichheiten,
ê;ld;l,-Dt" C".frti[-J".-friu.""t"t-ingeschäfte an din Bãrsen Ö'sterreich'

Ifngarns.
Jano"vsky: Die Technik des Wollhaudels'

- XXI. Studienjahr 1918/19, Preis 8 K.
P r i eb s ch : Las Repúblicas Hispano"A'mericanas'
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